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Anwesend : 1. Bürgermeister: Klaus Vosberg

2. Stellvertreter: Daniel Schneider

Carola Tröscher

3. Gemeinderäte: Gerion Buhl

Fridolin Gutmann

Tobias Jautz

Michael Martin

Albert Rees

Hanspeter Rees
Johannes Rösch

Gerhard Rombach

Ewald Zink

4. Protokollführer: Christoph Reza

5. Sonstige
Verhandlungsteilnehmer:

Gudrun Leimroth

Eugen Schreiner, OV Zastler

Anette Müller-Birkenmaier,
forum.natursport zu TOP 2

Es fehlten

entschuldigt:

Katharina Strecker

nicht entschuldigt oder aus anderen Gründen: -/-

Beginn: 19.30 Uhr Ende: 21.55 Uhr
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Nachfolgende Tagesordnungspiinktp werden behandelt:

1. Besucherlenkung Stollenbach, hier: Zwischenbericht (erfolgt mündlich)

2. Bekanntgaben

3. Vorbereitende Beschlüsse des Gemeinderates zur Bürgermeisterwahl 2021

4. Kurtaxe

a. Kalkulation und Festsetzung

b. Neufassung der Satzung

5. Abwassergebühr

a. Kalkulation und Festsetzung der Schmutz- und

Niederschlagswassergebühr

b. Änderung der Satzung

6. Wassergebühr

a. Kalkulation und Festsetzung

b. Änderung der Satzung

7. Bauantrag Eckweg 5, hier: Errichtung eines Lagerraums für Holzpellets

8. Bauantrag Hauptstraße 58, hier: Erweiterung Hotel mit neuen Zugängen im

UG, Küchenerweiterung im EG, Ruheraum und Büro im 1. OG

9. Bauantrag Geroldstalstraße 1: Neubau einer Gastronomie mit Natur- und

Löschteich und Neubau eines Haustechnikgebäudes, hier veränderte

Ausführung

l0.Verschiedenes

1 l.Frageviertelstunde
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TOP 1 Besucherlenkung Stollenbach, hier: Zwischenbericht

Bürgermeister Vosberg begrüßt zunächst Frau Annette Müller-Birkenmeier vom
forum.natursport am Ratstisch. Frau Müller-Birkenmeier erläutert dem Gremium
anschließend anhand einer Präsentation den Zwischenbericht zum

Besucherlenkungskonzept. Nachdem anschließend Rückfragen aus dem Gremium
beantwortet werden, nimmt der Gemeinde den Zwischenbericht zustimmend zur
Kenntnis.
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TOP 2
-- -----i- --

Kernyeitbptrpming
g

Bürgeremeister Vosberg berichtet, dass die Zusammenarbeit mit dem bisherigen
Caterer ,,Mangusta" wegen Betriebsaufgabe zum Ende des Schuljahres 2019-
2020 beendet werden musste. Neuer Caterer wird die Firma

,,Kinderleichtgenießen". Diese wird voraussichtlich auch den Kindergarten
Oberried beliefern. Die Anlieferung der Speisen erfolgt hier vorgegart und wird in
der Kernzeitbetreuung fertig gegart. Hierzu ist die Anschaffung eines
,,Hybridgarers" notwendig. Die Anschaffung wird ca. 4.500€ kosten. Die Kosten
des Garers werden auf die Gebühren für das Mittagessen umgelegt. Die Kosten
für ein Mittagessen werden dann bei voraussichtlich 4,70€ - 4,75€ liegen (bisher
4170€). Vergleichbare Kosten durch einen anderen Caterer, der das Essen warm
liefert, liegen bei ca. 5,00€ pro Mahlzeit.

Zwischenbericht Rechnungswesen (Stand: 27.08.202ü)

Rechnungsamtsleiterin Gudrun Leimroth erläutert dem Gemeinderat den
Finanzzwischenbericht des Rechnungswesens zum Stand am 27.08.2020. Details
zu den drei Teilhaushalten und den Investitionsmaßnahmen konnten einer

Tischvorlage entnommen werden, die Frau Leimroth detailliert erklärt. Die
Tischvorlage ist als Anlage beigefügt. Im Anschluss werden einige Rückfragen
aus der Mitte des Gemeinderats beantwortet. Ortsvorsteher Eugen Schreiner
bittet um eine Übersicht über den Stand der Grundstücks- und Gebäudeverkäufe

der Gemeinde. Nach der Beratung bedankt sich das Gremium bei Frau Leimroth
für den aufwendig erstellten Zwischenbericht.



Stand 27.08.2020

Teilergebnishaushalt 1

Teilergebnishaushalt 2

Teilergebnishaushalt 3

Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nummer Anmerkungen
6 Mieten/Pachten für unbebaute Grundstücke, Jagd ect.
14 u. A. Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauhof; Auflösung Bauhof erfolgt erst

mit Jahresabschluss

17 Abschreibungen erfolgen mit Jahresabschluss
18 Steuern, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten etc.; Abruf der Mittel erfolgt

nicht linear

21 Bauhofauflösung erfolgt erst mit Jahresabschluss

Lfd. Nummer Anmerkungen
2 Zuweisungen wurden zum Teil aus dem 11. Quartal vorgezogen
3 Erfolgt mit Jahresabschluss
5 Benutzungsgebühren (Einweisungsgebühren, Klosterscheune, Jugendzeltplatz,

Feuerwehreinsätze etc), Kernzeit, Ruheberg, Kurtaxe, Jahreskurtaxe, hier: zu
erwartender Rückgang der Kurtaxe wegen Lockdown

6 Mieten, Holzverkauf

7 Integrationsmanagement/Betreuungspauschalen, Interkommunaler
Kostenausgleich

10 Konzessionsabgabe (verläuft linear)
14 Unterhaltung Grundstücke und Vermögen, Wege, Bewirtschaftung, Fahrzeuge,

Holzernte

17 Zuschüsse an Kindergarten (linear), Vereine, Eigenbetriebe, Landschaftspflegegeld
18 Winterdienst, Mitgliedsbeiträge, Interkommunaler Kostenausgleich
24 Bauhofauflösung erfolgt erst mit Jahresabschluss

Lfd. Nummer Anmerkungen

1,2,17 Steuern sind z. T. bereits in voller Jahreshöhe im Ergebnis enthalten. FAG-

Leistungen für das 3. Quartal wurde vorgezogen.
17 Kreisumlage wurde in vorgezogen. Linearer Verlauf
18 Zinsen"/Verwahrentgelte

Maßnahme Anmerkungen

Baugebiet erfolgt
Grundstücksverkauf zT. Erfolgt, bzw. gerade im Prozess

MTW/Feuerwehr Bestellt, noch keine Abrechnung
Grundschule In Planung

Eigenbetrieb Erst mit Abschluss

Spielplatz Förderung aus LSP erhalten
Forst Erwerb Fällkeil



Teilergebnisrechnung 2020, Teilhaushalt 1, Stand 27.08.2020

Teilergebni:ildLllllfütl;IlllfüHj

Ertrags- und
Aufwandsarten

5 + Entgelte für öffentliche
Leistungen oder
Einrichtungen

6 + Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte

7 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

8 + ZinsenundähnlicheErträge

10 + SonstigeordentlicheErträge

11 = Anteiligeordentliche
Erträge

12 - Personalaufwendungen

14 - AufwendungenfürSach-und
Dienstleistungen

1 5 - Abschreibungen

16 - Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

17 - Transferaufwendungen

18 - Sonstigeordentliche
Aufwendungen

19 = Anteiligeordentliche
Aufwendungen

20 = Anteiligesordentliches
Ergebnis

21 + Erträge aus internen
Leistungen

24 - Aufwendungen für interne
Leistungen

28 = KalkulatorischesErgebnis

29 = Nettoressourcenbedarf/-
überschuss

Ansatz 2020

EUR

1

1.150

85.450

o

o

8.150

94.750

803.642-

146.150-

"iq .ooo-

o

350-

117.635-

1.138.777-

1.044.027-

4ü8.670

o

408.670

635.357-

Ergebnis
2020

EUR

2

683,45

56.589,69

o,oo

41,12

5.012,77

62.327,03

582.012,82-

114.008,94-

45411-

56,91-

164,70-

82.143,39-

778.840,87-

716.513,84-

o,oo

o,oo

o,oo

716.513,84-

mm
Ergebnis-Ansatz

EUR

3

467-

28.860-

o

41

3.137-

32.423-

221 .629

32.141

70.546

57-

185

35.492

359.936

327.513

408.670-

o

408.670-

81.157-



Teilergebnisrechnung 2020, Teilhaushalt 2, Stand 27.08.2020

Ifd.

Nr.
Teilergpbnieirerhnung

rl
CI'lrkHdb- unu

Aufö/anaSarfön

2 + Zuweisungenund
Zuwendungen, Umlagen

3 + Aufgek5ste
Investitionszuwendungen und
-beiträge

5 + Entgelte für öffentliche
Leistungen oder
Einrichtungen

6 + Sonstigeprivatrechtliche
Leistungsentgelte

7 + Kostenerstattungenund
Kostenumlagen

8 + ZinsenundähnlicheErträge

10 + SonstigeordentlicheBträge

11 = Anteiligeordentliche
Erträge

12 - Personalaufwendungen

M - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

15 - Abschreibungen

17 - Transferaufwendungen

18 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen

19 = Anteiligeordentliche
Aufwendungen

20 = Anteiligesordentliches
Ergebnis

21 + Erträge aus internen
Leistungen

24 - Aufwendungen für interne
Leistungen

28 = KalkulatorischesErgebnis

29 =
überschuss

Ansatz 2020

EUR

1

577.332

40.600

583.400

627.555

89.500

roo

75.000

1.993.487

648.616-

749.690-

333.045-

1 .068.750-

565.958-

3.366.059-

1.372.572-

45.000

408.670-

363.670-

1.736.242-

Ergebnis
2020

EUR

2

468.419,87

o,oo

289.812,51

203.163,13

5.622,11

22,25

46.359,57

1.013.399,44

421.486,73-

315.580,96-

o,oo

695.619,47-

262.425,05-

1.695.112,21-

681.712,77-

o,oo

0,00

o,oo

681.712,77-

Vergleich l
Frgpt

iHl

EUR

3

108.912-

40.600-

293.587-

424.392-

83.878-

78-

28.640-

980.088-

227.129

434.109

333.045

373.131

303.533

1.670.947

690.859

45.000-

408.670

363.670

1.054.529
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Teilergebnisrechnung Ergebnis Vergleich
2020 Ergebnis-Ansatz

Ertrags- und
Aufwandsarten EUR EUR EUR

1 2 3

1 + Steuernundähnliche 3.056.400 1.831.250,15 1.225.150-

Abgaben

30110000 GrundsteuerA 38.000 37.452,58 547-

30120000 Grundsteuer B 295.000 294.671 ,26 329-

30130000 Gewerbesteuer 845.000 565.195,10 279.805-

30210000 Gerneindeanteil 1.605.800 748.997,66 856.802-
Einkomrrensteuer

30220000 Gerreindeanteil i06.900 59.140,23 47.760-
Umsatzsteuer

30320000 Hundesteuer g.ooo 11.533,32 2.533

30340000 35.000 33.887,50 1.113-

Zweitwohnungssteuer

30510000 Leistungen nach üzi.roo 80.372,50 41 .328-

dem Familienleist.ausgl.

2 + Zuweisungenund 1 .500.227 1 .204.172,03 296.055-

Zuwendungen, Umlagen

3m0000 1.230.427 940.486,50 289.941-

Schlüsselzuweisungen vom
Land

3fü00l0

Investitionspauschale

:31310000 Sonstige allg.
Zuweisungen Land

8 + ZinsenundähnlicheErträge

36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.

11 = Anteiligeordentliche
Erträge

15 - Abschreibungen

47220l00Ausb. Kleinbetrag

47223000AfAa. FOwg.
unbefr. Niederschlagung +

16 - Zinsen und ähnliche

Aufwendungen

45150000 Zinsaufwendungen
an verb.U.,Bet.,SV

45170000 Zinsaufwendungen
an Kreditinstitute

17 - Transferaufwendungen

43410000

Gewerbesteuerumlage

437l0000Allgerreine
Umlage an das Land

43720000 Allgemeine
Umlage an Gerreinden u.
Gemein

43730000 Allgemeine
Umlagen an Zweckverbände

18 - Sonstigeordentliche
Aufwendungen

44310000

Geschäfisaufwendungen

Ifd.

Nr.

Ansatz 2020

269.800

o

o

o

4.556.627

o

o

o

26.000-

o

26.000-

2.207.200-

64.300-

814.100-

1.318.800-

216.173,80

47.511,73

0,00

o,oo

3.035.422,18

o,oo

0,00

o,oo

14.293,42-

o,oo

14.293,42-

1.310.958,19-

33.096,11-

610.574,40-

667.287,68-

53.626-

47.512

o

o

1.521.205-

o

o

o

11.707

o

11.707

896.242

31.204

203.526

651.512

*o.ooo-

o

o

o,oo

2.876,58-

2.876,58-

qo.ooo

2.877-

2.B77-
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Ifd.
Nr.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und
Aufw?ndsarten

19 = Anteiligeordentliche
Aufwendungen

20 = Anteiligesordentliches
Ergebnis

21 + Erträge aus intemen
Leistungen

24 - Aufwendungen für interne
Leistungen

28 = KalkulatorischesErgebnis

29 =

überschuss

Ansatz 2020

EUR

1

2.233.200-

2.323.427

o

o

o

2.323.427

Ergebnis
zozo

EUR

2

1.328.128,19-

1.707.293,99

0,00

o.oo

o,oo

1.707.293,99

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

EUR

3

905.072

616.133-

o

o

o

616.133-
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Ifd.

Nr.
In?titionsübersicht Ansatz 2020 Ergebnis

2020
MBrgleich

Ergebnis-Ansatz

EUR

1

6 = SummederEinzahlungenaus o

Inwstitionstätigkeit

7 - Auszahlungen für den Enverb
von Grundstücken und

Gebäuden/Baugebiet

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Invest}t}onstätigkeit

16 = Gesarmko?tenderMaßnahme

Ifd. Investitionsübersicht
Nr.

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

75.000-

75.000-

75.000-

Ansatz 2020

EUR

2

o.oo'{T

75.500,00-

75.500,00-

75.500,00-

75.500,00-

Ergebnis
2020

EUR

EUR

3

o

500-

soo-

soo-

soo-

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

EUR

3 + Einzahlungenausder
Veräußerung von
Sachverrnögen/Grundstücksver
kauf

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Investitionstät}gkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

9 - Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem
Sachverrnögen/MTW
Feuerwehr

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Invest}tionstätigke}t

16 = GesamtkostenderMaßnahme

Ifd. Inwstitionsübersicht
Nr.

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

1 + Einzahlungenaus
Investitioi

uss MTW/Feuerwehr

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

9 - Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem
Sachverrnögen/Grundschule

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

80.000

80.000

o

80.000

o

o

80.000-

80.000-

80.000-

80.000-

Ansatz 2020

EUR

12.000

12.000

o

12.000

o

o

11.500-

'ii.soo-

5.754,30

5.754,30

o,oo

5.764,30

o,oo

0,001,1

83.30-

83,30-

83,30-

83,30-

Ergebnis
2020

EUR

o,oo

0.00'11

o,oo

o,oo'i!

o,oo

0,001,1

o,oo

0,00'tl

74.248-

74.246-

o

74.246-

o

o

79.917

79.917

79.917

79.917

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

EUR

12.000-

12.000-

o

12.000-

o

o

ii.soo

t"r.soo
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Ifd.

Nr.

In?titiorsübersicht Ansatz 2020 Ergebnis
2020

VHgleich
Ergebnis-Ansatz

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

1 * Einzahlungenaus
Investitionszuwendungen/Grund
schule

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

13 = SummederAuszahlungen
aus InvestitionstäUgkeit

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

16 = Gesamtko?tenderMaßnahme

6 = SummederE}nzahlungenaus
Investitionstätigkeit

8 - Auszahlungen für
iule

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = 8aldo aus Investitionstätigkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

1 + Einzahlungenaus
Investitionszuwendungen/Grund
schule

6 = SummederEinzahlungenaus
Inwstitionstätigkeit

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

Ifd. Investitionsübersicht
Nr.

EUR EUR

1 2

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit it.soo-

16 = Gesarmko?tenderMaßnahrne tt.soo-

Hd. Irwestitionsübersicht Ansatz 2020
Nr.

EUR

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

Auszahlungen für
Investitii

en/Eigenbetriebzuführung

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

1 + Einzahlungenaus
Investitionszuwendungen/Zuwei
sung Spielplatz

6 = SummederEinzahlungenaus
Investitionstätigkeit

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

11

Einzahlungs- und
Aiieiyahliingqarten

7.200

o

Ansatz 2020

EUR

80.000-

80.000-

80.000-

g.ooo-

9.000-

9.000-

9.000-

7.200

7.200

9.200

9.200

o

o

o

o

o

o

o,oo

o,oo

Ergebnis
2020

EUR

o,oo

o,oo'il

4.284,00

4.284,00

o,oo

o,oo

Ergebnis
2020

EUR

o,oo

0,00

o,oo

o.oo'l

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

EUR

3

ii.soo

11.500

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

EUR

9.200-

9.200-

o

9.200-

o

o

g.ooo

9.000

9.000

9.000

7.200-

7.200-

o

7.200-

o

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

EUR

o

80.000

80.000

80.000

80.000

4.284

4.284

o
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Ifd.

Nr.

Irwestitionsübersicht Ansatz 2020 Ergebnis
2020

Vergleich
Ergebnis-Ansatz

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

14 = Saldo aus Invest}tionstätigkeit

16 = GesarmkostenderMaßnahme

6 = SummederEinzahlungenaus
IrnrestitionstäUgkeit

9 - Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem
Sachverrnögen/Forst

13 = SummederAuszahlungen
aus Investitionstätigkeit

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

16 = GesamtkostenderMaßnahme

EUR

1

o

o

o

o

o

o

o

EUR

2

4.284,00

o,oo

o,oo

1.437,31-

1.437,31-

1.437,31-

1.437,31-

EUR

3

4.284

o

o

1 .437-

1 .437-

1.437-

1.437-
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TOP3 Vorbereitende Beschlüsse des Gemeinderates zur

Bürgermeisterwahl 2021

Beratung

Zunächst erklärt sich Bürgermeister Klaus Vosberg auf Grund seiner erneuten
Kandidatur für befangen, begibt sich in den Zuhörerbereich und übergibt die
Sitzungsleitung an den stellvertretenden Bürgermeister Daniel Schneider.

Anschließend erklärt Gemeinderat Michael Martin, dass er sich ebenfalls auf das

Amt des Bürgermeisters bewerben möchte. Auch er erklärt sich daraufhin für
befangen, nimmt im Zuhörerbereich Platz und wirkt bei der Beratung und
Beschlussfassung nicht mit.

Der stellvertretende Vorsitzende führt sodann in den Sachverhalt ein und

übergibt für den Sachvortrag das Wort an Hauptamtsleiter Christoph Reza.

Herr Reza erläutert, dass am 04. April 2021
derzeitigen Bürgermeisters Klaus Vosberg endet.

die achtjährige Amtszeit des

Der Gemeinderat muss nach § 47 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) den
Wahltag frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Ablauf dieser
Amtszeit (dies bedeutet zwischen dem 04. Januar und dem 04. März 2021)
festlegen. Wahltag muss hierbei ein Sonntag sein (§ 2 Abs. 3 des
Kommunalwahlgesetzes (KomWG)). Um den Schulferien und der Urlaubszeit aus
dem Weg zu gehen, wird vorgeschlagen, den Wahltag auf Sonntag, den 17.
Januar 2021 festzulegen. Die etwaige Neuwahl muss gemäß § 45 Abs. 2 GemO
frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der Wahl
stattfinden. Hierzu wird der dritte Sonntag nach der Wahl, nämlich Sonntag, der
07. Februar 2020, vorgeschlagen.

Des Weiteren hat der Gemeinderat die Aufgabe, nach § 47 Abs. 2 GemO über die
Stellenausschreibung zur Wahl der/des Bürgermeisterin/Bürgermeisters zu
entscheiden. Durch eine öffentliche Ausschreibung der frei werdenden Stelle vvird
zur Einreichung von Bewerbungen aufgefordert. Nach § 47 Abs. 2 GemO ist die
Stelle der/des hauptamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters spätestens zwei
Monate vor dem Wahltag öffentlich auszuschreiben. In der Stellenausschreibung
ist die Frist für die Einreichung der Bewerbungen festzusetzen. Die Vorschrift
über die Stellenausschreibung gehört zu den wesentlichen Vorschriften über die
Wahlvorbereitung. Die Verwaltungsvorschrift zu § 47 GemO empfiehlt ein
Einrücken in den Staatsanzeiger für Baden-Württemberg. Als Termin für die
Ausschreibung im Staatsanzeiger wird daher Freitag, der 06. November 2020
vorgeschlagen. Am gleichen Tag wird die Stellenausschreibung zudem auf der
Homepage der Gemeinde online gestellt. In der Anlage ist ein entsprechender
Vorschlag einer abgefassten Stellenausschreibung zur Wahl der/des
Bürgermeisterin/Bürgermeisters mit entsprechendem Inhalt beigefügt. Diese
Ausschreibung kann daneben auch in anderen Zeitungen veröffentlicht werden.
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Dies soll am 12. November 2020 im Nachrichtenblatt erfolgen. Die erste
Ausschreibung ist für die Wahrung der Frist maßgebend. Da Bürgermeister Klaus
Vosberg sich wieder bewirbt, soll diese Tatsache entsprechend als Zusatz in die
Ausschreibung aufgenommen werden.

Nach den geltenden Bestimmungen steht es auch im Ermessen der Gemeinde, ob
sie den Wahlbewerberinnen/Wahlbewerbern Gelegenheit zur Vorstellung gibt
oder nicht. Die Gemeinde hat sich bei ihrer Entscheidung, ob sie eine
Bewerbervorstellung durchführen will, von sachgerechten Erwägungen leiten zu
lassen. Neben der Bewerberlage muss wohl auch die Entwicklung der Corona-
Pandemie berücksichtigt werden. Über die Durchführung einer
Kandidatenvorstellung muss letztendlich der Gemeinderat entscheiden. Es wird
vorgeschlagen, erst nach Ende der Einreichungsfrist zu entscheiden, ob eine
öffentliche Bewerbervorstellung sinnvoll erscheint oder nicht und ob oder in
welcher Form diese ggf. auf Grund der Infektionslage durchgeführt werden kann.
In der Stellenausschreibung soll ein entsprechender Hinweis erfolgen, dass Ort
und Zeit einer eventuellen Bewerbervorstellung den entsprechenden
Bewerberinnen/Bewerbern rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Darüber hinaus hat der Gemeinderat das Ende der Einreichungsfrist für
Bewerbungen nach § 10 KomWG festzulegen. Danach ist zwingend geregelt,
dass das Ende der Einreichungsfrist frühestens auf den 27. Tag vor dem Wahltag
und spätestens so rechtzeitig festgelegt werden muss, dass die Entscheidung des
Gemeindewahlausschusses über die Zulassung der Bewerbungen noch möglich
ist. Es wird vorgeschlagen, das Ende der Einreichungsfrist auf den
frühestmöglichen Zeitpunkt, Montag, den 21. Dezember 2020, 18.00 Uhr,
festzusetzen, so dass dem Gemeindewahlausschuss genügend Zeit verbleibt.

Außerdem muss der Gemeinderat auch direkt das Bewerbungsfristende für eine
eventuell notwendige Neuwahl festsetzen. Der früheste Zeitpunkt ist der dritte
Tag nach der ersten Wahl und damit Mittwoch, der 20. Januar 2021. In der Zeit
vom 18. bis zum 20. Januar 2021, 18.00 Uhr, können Bewerbungen
zurückgezogen, aufrechterhalten oder neue Bewerbungen eingereicht werden.

Schließlich hat der Gemeinderat auch über die Bildung des
Gemeindewahlausschusses nach § 11 KomWG zu entscheiden. Dem
Gemeindewahlausschuss obliegt die Leitung der Bürgermeisterwahl, er hat
darüber zu wachen, dass Vorbereitung und Durchführung der Wahl
vorschriftsmäßig vonstattengehen und er stellt das Gesamtergebnis der
Bürgermeisterwahl fest. Im vorbereitenden Verfahren ist ihm als wichtigste
Aufgabe die Prüfung und Zulassung der Bewerbungen bei der Bürgermeisterwahl
zugewiesen. Bei Gemeinden mit mehreren Wahlbezirken können darüber hinaus
gemäß § 14 Abs. 2 KomWG vom Gemeindewahlausschuss die Aufgaben eines
Wahlvorstandes wahrgenommen werden. Wie gewohnt sollen vier Wahlbezirke
gebildet werden. Um die Zusammenstellung der Wahlvorstände hinsichtlich der
erforderlichen Anzahl an Mitgliedern dieser Wahlorgane zu erleichtern bzw.
sicherzustellen, wird vorgeschlagen, dass von der genannten Regelung Gebrauch
gemacht wird und der Gemeindewahlausschuss auch die Aufgaben des
Wahlvorstandes für den Wahlbezirk ,,001-01 0berried" wahrnimmt.
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Der Gemeindewahlausschuss besteht grundsätzlich aus dem Bürgermeister als
Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Da Bürgermeister Vosberg jedoch
Wahlbewerber ist, müssen der Vorsitzende und sein Stellvertreter aus den
Wahlberechtigten und den Gemeindebediensteten gewählt werden. Die Beisitzer
und ihre Stellvertreter werden aus dem Kreis der Wahlberechtigten gewählt (§
11 Abs. 2 KomWG). Für die Anzahl der Beisitzer ist im KomWG außer der
Mindestzahl von zwei Beisitzern kein Rahmen gesetzt. Aus objektiven Gründen
der gegenseitigen Kontrolle sollte man jedoch bestrebt sein, die politischen
Kräfte möglichst ausgeglichen zu berücksichtigen. Es erscheint daher
angemessen, dass neben dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter noch drei
weitere Beisitzer sowie Stellvertreter dem Gemeindewahlausschuss angehören,
um auch die Funktion als Wahlvorstand zu ermöglichen. Nach § 14 Abs. 1
KomWG besteht der Wahlvorstand aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter
und mindestens drei weiteren Beisitzern.

Folgende Besetzung des Gemeindewahlausschusses sowie des Wahlvorstandes
für den Wahlbezirk ,,001-01 0berried" wird daher vorgeschlagen:

Die erste Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Prüfung und Zulassung der
Bewerberinnen/Bewerber bei der Bürgermeisterwahl soll einen Tag nach dem
Ende der Einreichungsfrist am Dienstag, den 22. Dezember 2020 um 18.30 Uhr
stattfinden. Für eine eventuell notwendige Neuwahl findet eine erneute Prüfung
und Zulassung der Bewerber am Mittwoch, den 20. Januar 2020 ebenfalls um
18.30 Uhr statt.

Als Wahlräume sollen die Marktscheune in der Klosterscheune, die
Ortsverwaltung im Ortsteil Zastler, die Ortsverwaltung im Ortsteil St. Wilhelm
und der Bürgersaal in Hofsgrund dienen. Darüber hinaus wird ein Briefwahlbezirk
gebildet. Bezüglich der Auswahl der Wahlräume muss die Corona-Pandemie
berücksichtigt werden. Die Orte sollten so gewählt werden, dass bei der
Wahlhandlung Hygienekonzepte umgesetzt werden können. Entscheidend hierfür
ist insbesondere die Größe der Räumlichkeiten. Daher soll für den Wahlbezirk

Oberried nicht mehr der kleine Wilhelmitensaal, sondern die Marktscheune
genutzt werden. Im Wahlbezirk Hofsgrund wird auf den großen Bürgersaal
ausgewichen.

Funktion im

Gemeindewahlausschuss

Funktion im

Wahfüorstand

Name

Vorsitzender Wahlvorsteher Christoph Reza
Stellv. Vorsitzender Stellv. Wahlvorsteher Daniel Schneider

Schriftführung und
Beisitzerin

Schriftführung und
Beisitzerin

Gudrun Leimroth

Stellv. Schriftführung und
stellv. Beisitzerin

Stellv. Schriftführung
und stellv. Beisitzerin

Cornelia

Riesterer

Beisitzer Beisitzer Albert Rees

Stellv. Beisitzerin Stellv. Beisitzerin Katharina

Strecker

Beisitzer Beisitzer Johannes Rösch

Stellv. Beisitzer Stellv. Beisitzer Tobias Jautz
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Beschluss (einstimmig)

1. Die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Oberried findet am Sonntag, den 17.
Januar 2021 statt. Eine etwaige Neuwahl findet am Sonntag, den 07.

Februar 2021, statt. Die Wahl dauert jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Das Ende der Bewerbungsfrist wird für die Wahl am 17. Januar 2021 auf

Montag, den 21. Dezember 2020 und für eine eventuell notwendige
Neuwahl am 07. Februar 2021 auf Mittwoch, den 20. Januar 2021, jeweils

um 18.00 Uhr, festgelegt.

3. Dem Inhalt / Wortlaut der Stellenausschreibung (Anlage) wird zugestimmt.
Termin für die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger Baden-

Württemberg ist die 45. Kalenderwoche. Erscheinungstag des
Staatsanzeigers ist Freitag, der 06. November 2020. Am gleichen Tag wird

die Stellenanzeige auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Im

Nachrichtenblatt der Gemeinde erscheint die Anzeige in der 46.

Kalenderwoche. Erscheinungstag ist hier Donnerstag, der 12. November
2020.

4. Die Gemeinde bildet vier Wahlbezirke:

001-01 0berried, Wahlraum Marktscheune

002-01 Hofsgrund, Wahlraum Bürgersaal
003-01 St. Wilhelm, Wahlraum Ortsverwaltung

004-01 Zastler, Wahlraum Ortsverwaltung

Darüber hinaus wird ein Briefwahlbezirk gebildet.

5. Der Gemeindewahlausschuss, von dem zugleich die Aufgaben des

Wahlvortandes für den Wahlbezirk ,,001-01 0berried" in der Marktscheune

der Klosterscheune wahrgenommen werden, wird wie folgt gewählt
berufen:

Funktion im

Gemeindewahlausschuss

Funktion im

Wahlvorstand

Name

Vorsitzender Wahlvorsteher Christoph Reza
Stellv. Vorsitzender Stellv. Wahlvorsteher Daniel Schneider

Schriftführung und
Beisitzerin

Schriftführung und
Beisitzerin

Gudrun Leimroth

Stellv. Schriftführung und
stellv. Beisitzerin

Stellv. Schriftführung
und stellv. Beisitzerin

Cornelia

Riesterer

Beisitzer Beisitzer Albert Rees

Stellv. Beisitzerin Stellv. Beisitzerin Katharina

Strecker

Beisitzer Beisitzer Johannes Rösch

Stellv. Beisitzer Stellv. Beisitzer Tobias Jautz



l!J
?

Die Stelle des hauptamtlichen

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Bürgermeisters (m/w/d)

der Gemeinde Oberried mit rund 2.900 Einwohnern ist infolge des Ablaufs der Amtszeit des
derzeitigen Amtsinhabers zum 05. April 2021 neu zu besetzen.
Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

Die Wahl findet am Sonntag, den 17. Januar 2021, eine eventuell notwendig werdende
Neuwahl am Sonntag, den 07. Februar 2021, statt.

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürgerinnen/Unionsbürger), die vor der
Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik wohnen. Die Bewerberinnen / Bewerber
müssen am Wahltag das 25., dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten.

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und in § 28 Abs. 2 in Verbindung mit
§ 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung genannten Personen.

Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenausschreibung und spätestens am
Montag, den 21. Dezember 2020, 18.00 Uhr, schriftlich beim Vorsitzenden des
Gemeindewahlausschusses, Herrn Christoph Reza, Bürgermeisteramt Oberried, Klosterplatz 4,
79254 0berried, verschlossen mit der Aufschrift ,,Bürgermeisterwahl" eingereicht werden.

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis zum Ende der
Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen:
* eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung der Bewerberin / des

Bewerbers ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf amtlichem Vordruck;
eirie eidesstattliche Versicherung der Bewerberin / des Bewerbers, dass kein Ausschluss von
der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 Gemeindeordnung vorliegt;
Unionsbürgerinnen / Unionsbürger müssen außerdem zu ihrer Bewerbung eine weitere
eidesstattliche Versicherung abgeben, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres
Herkunftsmitgliedsstaates besitzen und in diesem Mitgliedsstaat ihre Wählbarkeit nicht
verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine Bescheinigung der zuständigen
Verwaltungsbehörde des Herkunffsmitgliedsstaates über die Wählbarkeit verlangt werden.
Ferner kann von Unionsbürgerinnen / Unionsbürgern verlangt werden, dass sie einen
gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre letzte Adresse in ihrem
Herkunftsmitgliedsstaat angeben.

*

Im Falle einer Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen am Montag,
den 18. Januar 2021 und endet am Mittwoch, den 20. Januar 2021, 18.00 Uhr. Innerhalb
dieser Frist können auch die zu der ersten Wahl zugelassenen Bewerbungen zurückgenommen
werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften für die erste Wahl.

Ort und Zeit einer eventuellen persönlichen Vorstellung in einer öffentlichen Versammlung
werden den Bewerberinnen und Bewerbern rechtzeitig mitgeteilt.

Mehr Informationen über Oberried finden Sie im Internet unter www.oberried.de.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.
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TOP 4a Festsetzung der Tageskurtaxe und pauschalen Jahreskurtaxe

Beratung

Bürgermeister Vosberg erläutert, dass derzeit Kurtaxe in Höhe von 1,40€ pro
Person erhoben wird. Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt derzeit 24,00€.

Die Gemeinde Oberried erhebt, zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die

Herstellung und Unterhaltung der von ihr zu Kur- und Erholungszwecken
bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten

Veranstaltungen, sowie zur Finanzierung des Tourismus Dreisamtal e.V. als
interkommunalem Zusammenschluss eine Kurtaxe. Ferner wird durch die

Gemeinde die den Kurgästen zur Verfügung gestellte KONUS-Gästekarte der
Schwarzwald Tourismus GmbH finanziert. Mit dieser können Kurgäste kostenlos
Bus und Bahn im Nahverkehr der 2. Klasse im KONUS-Gebiet nutzen.

Die Ermittlung des höchstzulässigen Kurtaxesatzes ergibt einen Betrag von 2,29€

excl. Mehrwertsteuer. Hierin berücksichtigt sind alle ansatzfähigen Kosten und

Einnahmen abzüglich eines zu berücksichtigenden Einwohnerabschlages.

Bei der Bemessung der pauschalen Jahreskurtaxe wird eine durchschnittliche
Aufenthaltsdauer von 28 Tagen zugrundegelegt. Die pauschale Jahreskurtaxe ist

von der Nutzung von KONUS ausgeschlossen.

Hintergrund der Erhöhung ist insbesondere die Erhöhung der Zuschüsse an den
Tourismus Dreisamtal e.V., welche in der Gemeinderatssitzung am 27.07.2020

beschlossen wurde und nach der damaligen Beschlussfassung auch über eine

Erhöhung der Kurtaxe finanziert werden soll.

Die Verwaltung empfiehlt eine Festsetzung der Gebühren wie folgt:

01.01.2021 auf 21lO€ pro Übernachtung1. Die Kurtaxe wird ab dem

festgesetzt.

2. Die pauschale Jahreskurtaxe wird

festgesetzt.

am dem 01.01.2021 auf 46,00€

Finanzielle Auswirkungen:

Erhöhung Kurtaxe ab 2021 gegenüber 2020

56.500 Euro Tageskurtaxe (80.658 Übernachtungen x 0,70 Euro Erhöhung)

3.900 Euro Jahreskurtaxen (128 Zweitwohnungen, 50 Dauercamper)

Anlage: Gebührenkalkulation
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Beschluss (einstimmig)

6. Die Kurtaxe wird ab dem 01.01.2021 auf 21lO€ pro Übernachtung
festgesetzt.

7. Die pauschale Jahreskurtaxe wird am dem 01.01.2021 auf 46,00€

festgesetzt.



Ü Kalkulation Kurtaxe nach § 43 KAG zum 01.01.2021 aufgrund des Haushalts 2020

Ermittlung des Höchstzulässigen Kurtaxesatzes

I. Kurtaxefähige Kosten Kosten Abzüglich
Einnahmen

Abzüglich
Einwohnerabschlag

Kurtaxefähige
Kosten

1. Einrichtungen der Gemeinde

Freizeiteinrichtungen"

Jugendzeltplatz

Schniederlihof

Spielplätze

2. Mitbeteiligung Dritter

Zuschuss Tourismus Dreisamtal

e.V.

Konus

3. Ansatzfähige Kosten insgesamt

11. Ansatzfähige Übernachtungen

1. Tageskurtaxe

2. Pauschalkurtaxe

Dauercamper

Kurtaxepflichtige Stellplätze

Durchschn. Übernachtungszahl

Übernachtungen

Zweitwohnungen

Kurtaxepflichtige Personen

Durchschn. Übernachtungszahl

Übernachtungen

3. Übernachtungen insgesamt

111 Höchstzulässiger Kurtaxesatz:

205.482,00€ / 89.842

Übernachtungen
IV. Vom Gemeinderat

festgesetzter Kurtaxesatz:
1. Tageskurtaxe

2. Pauschalkurtaxe

(Tageskurtaxe x 28 Tage)
Kurtaxe ohne Konuskosten

Zweitwohnungen

Dauercamper

152.600,00 €

14.500,00 €

20.500,00 €

6.000,00 €

10.500,00 €

300,00 €

g.ooo,oo €

70.700,00 €

39.132,00 €

303.432,00 €

Übernachtungen

80.658

ig.soo,oo €

so

112

5.600

128

28

3.584

89.842

2,29 € netto

2,10

1,65 €

46,00 €

46,00 €

50%

0%

20%

80%

71.050,00 €

0,00 €

2.300,00 €

4.800,OC) €

71.050,00 €

14.200,00 €

9.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

70.700,00 €

39.132,00 €

78.150,00 € 205.482,00 €

"Sämtliche von der Gemeinde betreuten Einrichtungen; z. B. Wanderwege, Kunsthandwerkertag, Kurpark etc.
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TOP4b Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe

Beratung

Die Verwaltung erläutert, dass die Gemeinde Oberried zur teilweisen Deckung
des Aufwandes für die Herstellung und Unterhaltung der von ihr zu Kur- und
Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck
durchgeführten Veranstaltungen, sowie zur Finanzierung des Tourismus
Dreisamtal e.V. als interkommunalem Zusammenschluss eine Kurtaxe erhebt.

Ferner wird durch die Gemeinde die den Kurgästen zur Verfügung gestellte
KONUS-Gästekarte der Schwarzwald Tourismus GmbH finanziert. Mit dieser

können Kurgäste kostenlos Bus und Bahn im Nahverkehr der 2. Klasse im
KONUS-Gebiet nutzen.

Die vorliegende Satzung basiert auf dem aktualisierten Muster des Gemeindetags
Baden-Württemberg aus dem Jahr 2019, in dem relevante Gesetzesänderungen
und Rechtsprechungen eingearbeitet wurden.

Bei den Befreiungstatbeständen wurden Schullandheimaufenthalte hinzugefügt
und das Antragsverfahren bei schwerbehinderten Personen auf eine generelle
Befreiung umgestellt. Die weiteren auf Antrag befreibaren Tatbestände wurden
gestrichen.

Grundlegend neu ist die Aufnahme einer verpflichtenden elektronischen Meldung.

Die Gemeinde Oberried hat, zusammen mit den anderen Dreisamtalgemeinden
bereits im 3ahr 2011 den elektronischen Meldeschein über das Verfahren

jMeldeschein der AVS GmbH eingeführt.

Von den 110 Beherbergungsbetrieben in Oberried nutzen bereits 70 diese

Möglichkeit. Aus Sicht der Verwaltung kann die Anzahl, durch die Verpflichtung

noch optimiert werden.

Der elektronische Meldeschein bietet Vorteile für Gastgeber, Gäste und die

Verwaltung. Diese sind unter anderem die optische Aufwertung der Gästekarte,
dem Gast bleibt das händische Ausfüllen der Meldescheine erspart und der

Gastgeber muss die Meldescheine nicht bei der Verwaltung abgeben. Durch die
elektronische Übermittlung entfällt zudem die Fehlerquelle bei der
Datenübernahme und ein Meldeschein muss nicht von mehreren Stellen

bearbeitet werden. Weitere positive Nebeneffekte sind, dass weniger Papier

genutzt werden muss und auch die Lagerung der händisch ausgefüllten
Meldescheine entfällt.

Grundsätzlich ist den Beherbergungsbetrieben eine elektronische

Datenübermittlung zumutbar. Im Bereich des Tourismus und der Beherbergung
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erfolgt bereits ein Großteil der Reservierungen und der allgemeinen
Kommunikation mit den Gästen über das Internet.

Die Nutzung des Programms jMeldeschein wird von der Gemeinde kostenlos zur

Verfügung gestellt. Seitens der Betriebe werden lediglich ein PC-Arbeitsplatz mit

Internetzugang und ein Schwarz-Weiß-Drucker benötigt. Eine Anbindung an

vorhandene Buchungsprogramme ist i.d.R. möglich, aber nicht zwingend
notwendig. Die Übertragung der Daten erfolgt bei jMeldeschein mittels einer
sicheren https-Verbindung.

Die Satzung sieht zur Vermeidung unbilliger Härten bei wirtschaftlicher oder

persönlicher Unzumutbarkeit im Einzelfall eine Ausnahmegenehmigung der

elektronischen Meldung auf Antrag vor. Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit läge

bspw. vor, wenn der Beherbergungsbetrieb finanziell nicht in der Lage ist einen
PC anzuschaffen.

Mit der Neufassung soll eine Erhöhung der Kurtaxe von 1,40 Euro auf 2,10 Euro

verbunden werden. Die pauschale Jahreskurtaxe soll von 24,00 Euro auf 46,00

Euro angepasst werden. Bei der Bemessung der Pauschale wird eine

durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 28 Tagen zugrundegelegt. Die pauschale

Jahreskurtaxe ist von der Nutzung von KONUS ausgeschlossen.

Hintergrund der Erhöhung ist insbesondere die Erhöhung der Zuschüsse an den

Tourismus Dreisamtal e.V., welche in der Gemeinderatssitzung am 27.07.2020

beschlossen wurde und nach der damaligen Beschlussfassung auch über eine

Erhöhung der Kurtaxe finanziert werden soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Erhöhung Kurtaxe ab 2021 gegenüber 2020

56.500 Euro Tageskurtaxe (80.658 Übernachtungen x 0,70 Euro Erhöhung)

3.900 Euro Jahreskurtaxen (128 Zweitwohnungen, 50 Dauercamper)

Beschluss (einstimmig)

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage beigefügte Neufassung der Satzung

über die Erhebung einer Kurtaxe zum 01.01.2021.
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SATZUNG

über die Erhebung einer Kurtaxe

(Kurtaxesatzung - KTS)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. mit

den §§ 2, 8 Abs. 2 und 43 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg
(KAG) hat der Gemeinderat am 14.09.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ I Erhebung einer Kurtaxe

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und

Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und

für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Kurtaxe.

§ 2 Kurtaxepflichtige

(1) Kurtaxepflichtig sind alle Personen, die sich in der Gemeinde aufhalten aber
nicht Einwohner der Gemeinde sind (ortsfremde Personen) und denen die

Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den
Veranstaltungen i. S. von § 1 geboten ist.

(2) Kurtaxepflichtig sind darüber hinaus auch die Einwohner der Gemeinde, die den

Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben.
Kurtaxepflichtig sind auch ortsfremde Personen und Einwohner im Sinne von

Satz 1, die sich aus beruflichen Gründen zur Teilnahme an Tagungen oder

sonstigen Veranstaltungen in der Kurgemeinde aufhalten.
(3) Die Kurtaxe wird nicht von ortsfremden Personen und von Einwohnern im Sinne

von Absatz 2 Satz 1 erhoben, die in der Gemeinde arbeiten oder dort in

Ausbildung stehen.

§ 3 Maßstab und Satz der Kurtaxe

(1) Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag 2,10 Euro (einschließlich
Mehrwertsteuer).

(2) Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise werden zusammen als ein
Aufenthaltstag gerechnet.

(3) Dauercamper mit einem Stellplatzvertrag von sechs Monaten und mehr
bezahlen eine Jahrespauschale in Höhe von 46,00 Euro (einschließlich
Mehrwertsteuer). Sie sind von der Nutzung des Systems KONUS (,,kostenfreie
Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber" nach den Bedingungen der
Schwarzwald Tourismus GmbH) ausgeschlossen.
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(4)

(5)

Kurtaxepflichtige Einwohner der Gemeinde nach § 2 Abs. 2 Satz 1 haben,
unabhängig von der Dauer und Häufigkeit sowie der Jahreszeit des Aufenthalts,
eine pauschale Jahreskurtaxe zu entrichten. Diese beträgt je Person 46,00
Euro (einschließlich Mehrwertsteuer). Sie sind von der Nutzung des Systems
KONuS (,,kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber" nach den
Bedingungen der Schwarzwald Tourismus GmbH) ausgeschlossen.
In den Fällen des § 6 Abs. 2 Satz 2 ist die pauschale Jahreskurtaxe auf den der
Dauer der Kurtaxepflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen.

§ 4 Befreiungen

Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit:

a) Kinder bis zum vollendeten sechzehnten Lebensjahr.
b) Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgeltlich

aufgenommen werden und keine Kureinrichtungen in Anspruch nehmen
bzw. Veranstaltungen besuchen.

c) Teilnehmer von Schullandheimaufenthalten.
d)Schwerbehinderte Personen mit 100 v. H. nachgewiesener

Erwerbsminderung.
e) Kranke und Schwerbehinderte, so lange sie nicht in der Lage sind (z. B.

bei Bettlägerigkeit), Kureinrichtungen oder Veranstaltungen zu besuchen
und dies durch ärztliches Zeugnis nachweisen.

§ 5 Konus-Gästekarte

(1) Jede Person, die der Kurtaxepflicht unterliegt und nicht nach § 4 b) und c) von
der Entrichtung der Kurtaxe befreit ist, hat Anspruch auf eine Konus-
Gästekarte. Die Konus-Gästekarte wird auf den Namen des Kurtaxepflichtigen
ausgestellt und ist nicht übertragbar.

(2) Die Kurkarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der Einrichtungen und
Veranstaltungen, die die Gemeinde für Kur- und Erholungszwecke bereitstellt
bzw. durchführt sowie zur Nutzung des Systems KONUS (,,kostenfreie Nutzung
des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber" nach den Bedingungen der Schwarzwald
Tourismus GmbH). Die Personenkreise nach § 3 Abs. 3 und 4 sind von der
Nutzung des Systems KONUS ausgeschlossen

(3) Die Erhebung von Benutzungsgebühren oder Entgelten bleibt unberührt.

§ 6 Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe

(1) Die Kurtaxeschuld entsteht am Tag der Ankunff einer kurtaxepflichtigen Person
in der Gemeinde. Die Kurtaxe wird am letzten Aufenthaltstag in der Gemeinde
fällig.

(2) Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 3 Abs. 3 entsteht mit Abschluss des
Vertrages, frühestens am Tag des Beginns der Kurtaxepflicht. Sie wird durch
besonderen Kurtaxebescheid erhoben und wird einen Monat nach Zustellung
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(3)

des Bescheids fällig. Bei Stellplatzverträgen mit einer Laufzeit über mehrere
Jahre entsteht die pauschale Jahreskurtaxe am 1 . Januar jeden Jahres.
Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 3 Abs. 4 entsteht am 1. Januar jeden
Jahres und wird einen Monat nach Zustellung des Kurtaxebescheids fällig. Bei
neu zuziehenden Einwohnern entsteht sie am 1. Tag des folgenden
Kalendervierteljahres; bei wegziehenden Einwohnern endet sie mit Ablauf des
Kalendervierteljahres.

§ 7 Meldepflicht

Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, einen Campingplatz betreibt oder
seine Wohnung als Ferienwohnung ortsfremden Personen gegen Entgelt zur
Verfügung stellt, ist verpflichtet, bei ihm verweilende Personen innerhalb von 3
Tagen nach Ankunft bzw. Abreise an- bzw. abzumelden.
Daneben sind Reiseunternehmen meldepflichtig, wenn in dem von dem
Reiseteilnehmer an den Unternehmer zu entrichtenden Entgelt auch die
Kurtaxe enthalten ist. Die Meldung ist innerhalb von 3 Tagen nach der Ankunft
der Reiseteilnehmer zu erstatten.

Kurtaxepflichtige nach § 2 Absatz 2 Satz 1 haben die Einrichtung bzw. Aufgabe
ihrer Nebenwohnung innerhalb von einer Woche bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Soweit gleichzeitig eine Meldepflicht nach dem Bundesmeldegesetz zu erfüllen
ist, kann damit die Meldung i. S. der Kurtaxesatzung verbunden werden.
Die für die Erhebung der Kurtaxe erforderlichen Daten des Kurtaxepflichtigen,
welche durch den Meldepflichtigen nach § 7 Abs. 1 und 2 vom
Kurtaxepflichtigen erhoben und der Gemeinde übermittelt werden, sind:

a) Name, Vorname
b) Adresse
c) Geburtsdatum
d) An- und Abreisetag
e) Grad der Behinderung und ggf. Attest (§4 d und e)

(6) Für die Meldung ist das von der Gemeinde unentgeltlich bereitgestellte
elektronische Meldeverfahren zu verwenden. Die Übertragung der Daten erfolgt
über eine gesicherte Verbindung per https - Hypertext Transfer Protocol
Secure. Die elektronisch erfassten Daten werden vom Meldepflichtigen in
verschlüsselter Form und unter Wahrung der jeweils geltenden Vorgaben des
Datenschutzes durch Datenfernübertragung an die Gemeinde übermittelt. Die
Gemeinde stellt den Meldepflichtigen die zur elektronischen Meldung
erforderlichen individuellen Zugangsdaten zur Verfügung.

(7) Auf Antrag kann die Gemeinde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine
Übermittlung der Meldung durch Datenfernübertragung verzichten und einzelne
Meldepflichtige von dieser Nutzungspflicht befreien. Eine unbillige Härte liegt
immer dann vor, wenn eine elektronische Meldung für den Meldepflichtigen
wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine

m

(2)

(3)

(5)
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Datenfernübertragung der Meldung nur mit einem nicht unerheblichen

finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Meldepflichtige nach seinen
individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der
Lage ist, die Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen.

§ 8 Einzug und Abführung der Kurtaxe

(1) Die nach § 7 Abs. 1 und 2 Meldepflichtigen haben, soweit nicht nach § 6 Abs. 2
ein Kurtaxebescheid ergeht, die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen Personen
einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen. Sie haften der Gemeinde

gegenüber für den vollständigen und richtigen Einzug der Kurtaxe.
(2) Weigert sich eine kurtaxepflichtige Person, die Kurtaxe zu entrichten, hat dies

der Meldepflichtige der Gemeinde unverzüglich unter Angabe von Name und
Adresse des Kurtaxepflichtigen zu melden.

(3) Die fällig gewordenen Beträge der Kurtaxe sind nach Bescheiderstellung durch
die Gemeinde an diese abzuführen.

§ 9 0rdnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Satz I Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) den Meldepflichten nach § 7 dieser Satzung nicht nachkommt.
b) entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen

Personen nicht einzieht und an die Gemeinde abführt.

c) entgegen § 8 Abs. 2 dieser Satzung eine kurtaxepflichtige Person, die sich
weigeit, die Kurtaxe zu entrichten, nicht an die Gemeinde meldet.

§ 10 Inkrafftreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kurtaxesatzung vom
11 .08.20"I6 außer Kraft.

Oberried, den 14.09.2020

Klaus Vosberg
Bürgermeister

Kur(axesatzung Seite 4 von 5
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Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die
Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind.
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Sitzung 16

TOP5a Kalkulation und Festsetzung der Schmutzwasser- und

Niederschlagswassergebühr

Beratung

Die Verwaltung erläutert, dass die Abwassergebühren der Gemeinde Oberried in

regelmäßigen Abständen neu kalkuliert werden. Derzeit werden
Abwassergebühren in Höhe von 1,60€/m3 und Niederschlagswassergebühren in

Höhe von 0,20€/m2 erhoben.

Sanierungsmaßnahmen im Eigenbetrieb Abwasser sind in der Kalkulation auf

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserzweckverbandes

berücksichtigt.

Aufwendungen und Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung sind nicht
Bestandteil der Kalkulation.

Kostenüberdeckungen sind nach § 14 Abs. 2 KAG innerhalb von 5 Jahren

auszugleichen. Im laufenden Jahr (01.10.2019-30.09.2020) wird die

Kostenüberdeckung aus dem 3ahr 2015 in Höhe von 12.909,78€ sowie anteilig

aus dem Jahr 2016 in Höhe von 16.169,07€ ausgeglichen werden. In 2021 wird
die Überdeckung in Höhe von 71.157,35€ und in 2022 von 58.004,57€
ausgeglichen. Danach wird nach Kalkulation noch ein Betrag in Höhe von

43.356,48 aus dem Jahr 2018 zum Ausgleich offen stehen.

Die kalkulierte Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,50€/m3 deckt die zu

tilgende Kostenüberdeckung in beiden Kalkulationsjahren ab.

In 2021 ist die Kostenüberdeckung aus 2016 zwingend auszugleichen. Aus dem

Grund erfolgt die Festsetzung der Niederschlagswassergebühr in zwei Stufen.

Nach Ausgleich der Vorjahresergebnisse ergibt sich zum 30.09.2022 ein

Restbetrag in Höhe von -43.356,48€ er noch zum Ausgleich offen ist.

Eine erneute Kalkulation der Abwassergebühren wird im zweijährigen Rhythmus

erfolgen.

Die Verwaltung empfiehlt eine Festsetzung der Gebühren wie folgt:

a. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird ab dem 01.10.2020 auf

1,50 € /m3 festgesetzt.

b. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird vom 01.10.2020 bis

30.09.2021 auf 0,31 €/m= festgesetzt.

c. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird ab dem 01.10.2021

auf 0,29 €/m= festgesetzt.
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Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Neufestsetzung der Abwassergebühren werden die

Gebührenausgleichsrückstellungen wie vorgeschrieben zurückgegeben.

Beschluss (einstimmig)

1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand August 2020

wird zugestimmt.

2. Die Gemeinde Oberried beabsichtigt weiterhin, Gebühren für die öffentliche

Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung zu erheben.

3.Die Gemeinde Oberried erhebt Gebühren für die zentrale

Schmutzwasserbeseitigung wie bisher auf der Grundlage des Maßstabs

,,Abwassermenge". Bemessungsmaßstab für die

Niederschlagswasserbeseitigung sind die Einleitungsflächen.

4. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse im Zeitraum

2020-2022 berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die

Wirtschaftsplanansätze 2020 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021 und

2022 zugrunde. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und

Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt nach den in der
Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen.

5. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach §

14 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene

Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen. In die

Gebührenkalkulation wurden die pagatorischen (,,echte" mit Auszahlungen

verbundene Kosten) Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Bei der Ermittlung

der Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten

zugrunde gelegt.

6. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der

Gebührenkalkulation für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den
laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen

vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil).

Der Straßenentwässerungsanteil beträgt:
* laufende und kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung O o/o

laufende und kalkulatorische Kosten Kläranlagen O o/o*
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*

*

laufende Kosten Regenwasserbeseitigung 27 '3/o

kalkulatorische Kosten Regenwasserbeseitigung 50o/o

7. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in

die Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.

8. In den Kalkulationszeiträumen werden folgende Vorjahresergebnisse

ausgeglichen (vql. Anlaqe 7):

a. Schmutzwasserbeseitigung 01.10.2020 - 30.09.2021:

Gesamtbetrag 63.380,80 € (Anteil der Schmutzwasserbeseitigung

an der restlichen Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -30.157,35 €

sowie Anteil der Schmutzwasserbeseitigung am Teil der

Kostenunterdeckung des Jahres 2017 -41.000100 €)

b. Schmutzwasserbeseitigung 01.10.2021- 30.09.2022:

Gesamtbetrag 51.986198 € (Anteil der Schmutzwasserbeseitigung

an der restlichen Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -28.004,57 €

sowie Anteil der Schmutzwasserbeseitigung am Teil der

Kostenunterdeckung des Jahres 2018 -30.000,00 €)

c. Niederschlagswasserbeseitigung 01.10.2020 - 30.09.2021:

Gesamtbetrag 7.776,55 € (Anteil der
Niederschlagswasserbeseitigung an der restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -30.157,35 € sowie Anteil der
Niederschlagswasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung
des Jahres 2017 -41.000,00€)

d. Niederschlagswasserbeseitigung 01.10.2021 - 30.09.2022:

Gesamtbetrag 6.017,59 € (Anteil der
Niederschlagswasserbeseitigung an der restlichen

Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -28.004157 € sowie Anteil der

Niederschlagswasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung

des Jahres 2018 -30.000,00€)

9. Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden die folgt festgesetzt:

a. Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wird ab dem

01.10.2020 auf 1,50 € /m3 festgesetzt.

b. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird vom

01.10.2020 bis 30.09.2021 auf 0,31 €/m2 festgesetzt.

c. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wird ab dem

01.10.2021 auf 0,29 €/m= festgesetzt.
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Gemeinde Oberried

Kalkulation der Gebühren für die zentrale Schmutz- und

Niederschlagswasserbeseitigung
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AB

AfA

AHK

AN

ATV

AV

AW

BSB

BVerwG

CSB

DL

EB

EW

EGW

GA

Gde

GFZ

GO

GRZ

KA

KAG

KN

MS

MW

ND

NF

NW

OVG

PW

RBW

Rdnr.

RRB

RÜB

RW

SW

STE

TS

VGH

WG

Anfangsbestand

Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anlagenachweis

Abwassertechnischer Verein

Anlagevermögen

Abwasser

Biologischer Sauerstoffbedarf

Bundesverwaltungsgericht

Chemischer Sauerstoffbedarf

DrB(kr(ihrleitung

Endbestand

Einwohnerwert

Einwohnergleichwert

Grundstücksanschlüsse

Gemeinde

Geschossflächenzahl

Gemeindeordnung

Grundflächenzahl

Kläranlage

Kommunalabgabengesetz

Kanalnetz

Mischsystem

Mischwasser

Nutzungsdauer

Nutzungsfaktor

Niederschlagswasser

Oberverwaltungsgericht

Pumpwerk

Restbuchwert

Randnummer

Regenrückhaltebecken

Regenüberlaufbecken

Regenwasser

Schmutzwasser

Straßenentwässerung

Trennsystem

Verwaltungsgerichtshof

Wassergesetz

Oberried GEB Abwasser3espl 01-10-: ,28.08.2020 111



Schneider & Zajontz

l Einzelne Aufteilungen

Hinweis: Diese Aufteilungen wurden durch die Entscheidung des VGH Baden-Württemberg
(Beschluss vom 20.09.2010, 2 S 136/10) bestätigt.

1.1 Aufteilung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen)

Oberried?GEB?Abwasser3espl 01-10-2020-30-09-2022.xls 28.08.2020 IV

Erläuterungen zur Kostenaufteilung auf die Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Straßenentwässerung

a) Die kalkulatorischen Kosten der Schmutzwasserkanäle wurden zu 100 % der
Schmutzwasserbeseitigung zugeordnet.

b) Niederschlaswasserkanäle werden ausschließlich für die
Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke und Straßen benötigt. Aufgrund dieser
Doppelfunktion erlaubt das BVerwG mit Urteil vom 9.12.1983 eine Zuordnung von je 50 % auf
die Straßenentwässerung und die Grundstücksentwässerung.

c) Die kalkulatorischen Kosten der  wurden zu 100 % der
Schmutzwasserbeseitigung zugeordnet. Die Gemeinde Oberried entwässert ausschließlich im
Trennsystem und führt demnach ausschließlich das Schmutzwasser der Kläranlage zu.
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l Einzelne Aufteilungen

1.2 Aufteilung der laufenden Kosten und Erlöse

Oberried?GEB?Abwasser?gespl?Ol-10-2020-30-09-2022.xls 28.08.2020 v

Erläuterungen zur Kostenaufteilung auf die Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Straßenentwässerung

a) Die laufenden Kosten und Erlöse der Schmutzwasserkanäle wurden zu 100 % der
Schmutzwasserbeseitigung zugeordnet.

b) Die laufenden Kosten und Erlöse der Niederschlagswasserbeseitigung (Kanäle, RRB)
wurden wie folgt aufgeteilt:
(Grundlage: Musterberechnung der vedewa, veröffentlidit in BWGZ 21/1998, S. 749 ff, bestätigt durch die
Entscheidung des VGH BW - Urteil vom 07-10-2004, Az:2 S 2806/02)

Anteil der Grundstücksentwässerung: 73,0 %
Anteil der Straßenentwässerung: 27,0 %

c) Die laufenden Kosten und Erlöse der  wurden zu 100 % der
Schmutzwasserbeseitigung zugeordnet. Die Gemeinde Oberried entwässert ausschließlich
im Trennsystem und führt demnach ausschließlich das Schmutzwasser der Kläranlage zu.
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l Einzelne Aufteilungen

1.3 Aufteilung der Ertragszuschüsse

I.3.I Kanalbeiträge

I.3.2 Klärbeiträge

I.3.3 Zuschüsse

Obenied?GEB?Abwasser3espl 01-1 i 28.08.2020 Vl

Erläuterungen zur Kostenaufteilung auf die Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Straßenentwässerung

Die Kanalbeiträ e wu.rden wie fqlgt au.fgeteilt: . .(Grun age: i sweise rmittlungdesbeitragsfahigenAufwandslt.AN31.12.2fü9imRahmendieserGEB-KLK).Anteil der Schmutzwasserbeseitigung: 82,5 %

Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung: 17,5 %

Die  wurden zu 100 % der Schmutzwasserbeseitigung zugeordnet. Die
Gemeinde Oberried entwässert ausschließlich im Trennsystem und führt demnach
ausschließlich das Schmutzwasser der Kläranlage zu.

vgl. 1.1 (Aufteilung der kalkulatorischen Kosten)
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II Zusammenfassung

Oberried?GEB?Abwasser gespl 01-10-2020-30-09-2022.xls 28.08.2020 Vll

Erläuterungen zur Kostenaufteilung auf die Schmutz- und
Niederschlagswasserbeseitigung sowie die Straßenentwässerung

l Anteil für dieBezeichnung 5chmutzwasserbeseitigung der

l Grundstücke

Anteil für die

Niederschlagswasserbeseitigung
Gesamt l davon l davonI Grundstücke l Straßen

Kalkulatorische Kosten

(Abschreibungen, Zinsen)

Schmutzwasserbeseitigung (Kanäle und
Sammler)

N iederschlagswasserbeseitigung

ohne Straßenentwässerung

Kläranlage

laufende Kosten und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung (Kanäle und
Sammler)

Niederschlagswasserbeseitigung

Kläranlage

Auflösung der Ertragzuschüsse

Kanalbeiträge

Klärbeiträge

Zuschüsse

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

82,5%

100,0%

siehe kalkulatorische Kosten

l

50,0%

100,0%

73,0%

1 7,5%

50,0%

27,0%
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r Allgemeine Vorbemerkung l

Die Gebührenkalkulation ist das Kontrollinstniment für die Gebühren. Sie hat insbesondere

dem Vorteilsprinzip, dem Kostendeckungsgrundsatz und dem Gleichheitsgrundsatz zu
entsprechen. In seiner Rechtsprechung verlangt der VGH, dass jeder Satzung eine
Gebührenkalkulation zu Grunde liegen und der Gemeinderat diese ausdrücklich in seine
Beschlussfassung mit aufnehmen muss. Eine nachträgliche Erstellung erst im Rahmen einer
verwaltungsgerichtlichen Überprüfung wird nicht akzeptiert.

Beschlussvorschlag für die Gebührenkalkulation

Über folgende Punkte sollte der Gemeinderat im Rahmen der Satzungsberatung
entscheiden:

1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand August 2020 wird
zugestimmt.

2. Die Gemeinde Oberried beabsichtigt weiterhin Gebühren für die öffentliche Einrichtung
zur zentralen Abwasserbeseitigung zu erheben.

3. Die Gemeinde Oberried erhebt die Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung
wie bisher auf der Grundlage des Maßstabes "Abwassermenge". Bemessungsmaßstab für
die Niederschlagswasserbeseitigung sind die Einleitungsflächen.

4. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse im Zeitraum 2020 - 2022
berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Wirtschaftsplanansätze 2020
sowie die Finanzplammo der Jahre 2021 und 2022 zugrunde. Die Aufteilung der Kosten
auf die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt nach den in der
Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen.

5. Zu den ansatzföhigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 3 Satz
l Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und
angemessene Abschreibungen. In die Gebührenkalkulationen wurden die pagatorischen
Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die
Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Oberried GEB Abwasser3espl?Ol-10-2020-30-09-2022.xls 28.08.2020 Vlll
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6. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebührenkalkulation
für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie
den Zuschüssen vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil).

Der Straßenentwässerungsanteil beträgt:
laufende und kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung
laufende und kalkulatorische Kosten Kläranlagen
laufende Kosten Regenwasserbeseitigung
kalkulatorische Kosten Regenwasserbeseitigung

0%

0%

27%

50%

7. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in die
Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.

8. In den Kalkulationszeiträumen werden folgende Vorjahresergebnisse ausgeglichen (yß,
Anlage 7):

Schmutzwasserbeseitigung

0l.10.2020 - 30.09.2021:

Gesamtbetrag 63.380,80 € (Anteil der Schmutzwasserbeseitigung an der restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -30.157,35 €- sowie Anteil der
Schmutzwasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung des Jahres 2017 -41 .ooo,oo €-)

01.10.2021 - 30.09.2022:

Gesamtbetrag 51.986,98 € (Anteil der Schmutzwasserbeseitigung an der restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -28.004,57 €- sowie Anteil der
Schmutzwasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung des Jahres 2018 -30.000,00 €-)

Niederschlagswasserbeseitigung

0l.lO.2020 - 30.09.2021:

Gesamtbetrag 7.776,55 € (Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung an der restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -30.157,35 €- sowie Anteil der
Niederschlagswasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung des Jahres 2017 -41 .ooo,oo
€-)

01.10.2021 - 30.09.2022:

Gesamtbetrag 6.017,59 € (Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung an der restlichen
Kostenüberdeckung des Jahres 2016 -28.004,57 €- sowie Anteil der
Niederschlagswasserbeseitigung am Teil der Kostenunterdeckung des Jahres 2018 -30.000,00
€-)

Heilbronn, 28.08.2020

H
/

( 9M ? tuat»

Denk

Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)
Baumann

Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)
Betriebswirtin (VWA)
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Kalkulation der kostendeckenden

Gebühren für die zentrale

Abwasserbeseitigung
(rechnerischer Teil)
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Übersicht der Gebühren für die zentrale

Schmutzwasserbeseitigung und die
Niederschlagswasserbeseitigung

01.10.2020 - 30.09.2021

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung:

unter Ausgleich von Vorjahresergebnissen 1,50 €/m3

Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung:

unter Ausgleich von Vorjahresergebnissen O,31 €/m2

01.10.2021 - 30.09.2022

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung:

unter Ausgleich von Vorjahresergebnissen 1,50 €/m3

Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung:

unter Ausgleich von Vorjahresergebnissen O,29 €/m2
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Oberried GEBAbwasser3espl 01-10-: ,28.08.2020 13

Ermittlung der Leistungseinheiten

Schmutzwasserbeseiti un rna

IZu erwartende Abwassermenge 01.10.2020 - 30.09.2021 131.200

erwartete Zugänge 01.10.2021 - 30.09.2022 o

Zu erwartende Abwassermenge 01.10.2021 - 30.09.2022 l131.200

Niederschla swasserbeseiti un mz

überbaute und befestigte Grundstücksflächen 01.10.2020 - 30.09.2021 77.900

erwartete Veränderungen bis 30.09.2022 o

überbaute und befestigte Grundstücksflächen 01.10.2021 - 30.09.2022 77.900



Schneider & Zajontz Anlage 6

l Ermittlung der dezentralen Anteile l
In die Kläranlage des AZV Breisgauer Bucht wird der Fäkalschlamm von
Grundstücken der Gemeinde Oberried entsorgt, die ihre Abwässer in geschlossene
Gruben oder Kleinkläranlagen einleiten. Diese Kosten für die dezentrale
Abwasserbeseitigung dürfen bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren für die
zentrale Abwasserbeseitigung nicht berücksichtigt werden.

Der AZV stellt der Gemeinde Oberried für die Annahme und Behandlung des
Fäkalschlamms Klärgebühren in Höhe von 3,60 €/m3 (geschlossene Gruben) und
von 10,00 €/m3 (Kleinkläranlagen) in Rechnung. Die Klärgebühren werden vom AZV
als sonstiger Ertrag gebucht und sind deshalb nicht Bestandteil der
Betriebskostenumlage. Die Umlage an den AZV ist deshalb nicht um einen
dezentralen Anteil zu bereinigen.

Obenied?GEB Abwasser?gespl ?01-10-: ,28.08.2020 14
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Schneider & Zajontz Anlage 8

Straßenentwässerungskostenanteil bei der Abwassergebühr

(BWGZ 21/1998)

- Musterberechnung der VEDEWA -
Bestätigt durch die Entscheidung des VGH BW (Ur(eil vom 07-1 0-2004, Az:2 S 2806/02).

Oberried?GEB?Abwasser gespl?0'l-10-2020-30-09-2022.xls28.08.2020 16
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GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.09.2020

Sitzung 16

TOP 5b Änderung der Abwassersatzung der Gemeinde Oberried zum
01.10.7020

Beratung

Die Verwaltung erläutert, dass die Abwassergebühren für die Zeit vom

01.10.2020 bis 30.09.2022 neu kalkuliert wurden. Aufgrund der Neukalkulation

der Gebühren ist Änderung der Satzung hinsichtlich der Höhe der Gebühren
notwendig.

Die Verwaltung schlägt die als Anlage zur Beratungsunterlage beigefügte
Änderungssatzung der Abwassersatzung vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Abwassergebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.

Beschluss (einstimmig)

Die Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Oberried vom 27.09.2011 wird als Satzung (vgl. Anlage) beschlossen.



ffi

Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung zur Änderung der Abwassersatzung der
Gemeinde Oberried (AWS-Änderungssatzung)

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(GemO) und §§ 2, 8, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabegesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberried am 14.09.2020
in öffentlicher Sitzung die Änderung der Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Oberried vom 27.09.2011 als Satzung
beschlossen.

§ 1 Gegenstand der Änderung

-3> § 41 Gebührenhöhe wird wie folgt geändert:

,,§ 41 Gebührenhöhe

(1) Der Niederschlagswasserentsorgungsgebührensatz beträgt ab dem
01.10.2020: Ol31€/m2 Einleitungsfläche und ab dem 01.10.2021:
0,29€/m2 Einleitungsfläche."

-4 § 48 Höhe der Abwassergebühr wird wie folgt geändert:

,,§ 48 Höhe der Abwassergebühr

(1) Die Abwassergebühr bei Einleitungen nach § 44 Abs. 1 und 2 beträgt ab
dem 01.10.2020 je cbm Abwasser 1,50 €."

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2020 in Kraft.

Oberried, 14.09.2020

Vosberg, Bürgermeister

Seite 1 von 2



Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald "v

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser
Satzung gegenüber der Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wasserversorgungssatzung Seite 2 von 2



GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.09.2020

Sitzung 16

TOP 6a Kalkulation und Festsetzung der Wassergrihiihrrin

Beratung

Vor dem Sachvortrag spricht Bürgermeister Vosberg einen Dank an die

,,Wassersparer" in der Gemeinde Oberried aus. Das Thema Wasserversorgung

beschäftigt die Gemeinde seit geraumer Zeit. Die Sicherung der

Wasserversorgung ist mitunter ein schwieriges Unterfangen. Herr Vosberg ist

u.a. auf Grund des wasserrechtlichen Verfahrens ,,Haldenköpfle" und der

geplanten Zusammenarbeit mit anderen Kommunen aus der Umgebung aber

optimistisch und geht davon aus, dass man bezüglich der Sicherung der

Wasserversorgung bald einen Schritt weiter sein wird.

Anschliel3end erläutert die Verwaltung, dass die Wassergebühren der Gemeinde

Oberried in regelmäl3igen Abständen neu kalkuliert werden.

Derzeit werden Wassergebühren in Höhe von 2,70€/m3 (Verbrauchsgebühr) und

2,20€/Monat (Grundgebühr) erhoben. Im Bereich Wasserversorgung werden die

Gebühren zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben (7%;
01.06.2020 bis 31.12.2020: 5'!/o).

Bei der Gebührenkalkulation gilt das Kostendeckungsprinzip, das heißt, dass eine
Kostendeckung von 100 o/o anzustreben ist.

Innerhalb der Gebührenhöchstgrenzen können die Gebühren zur Kostendeckung
dabei variieren.

In der Wasserversorgung besteht die Gebühr aus Grundgebühr und
Verbrauchsgebühr. Mit der Grundgebühr sollen die ,,fixen Kosten" für das
Bereitstellen der öffentlichen Wasserversorgung teilweise abgegolten werden.

Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenunterdeckungen, so
kann die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG diese innerhalb der folgenden
fünf Jahre ausgleichen.

Es besteht eine Deckungsbedarf VOn 650.461€ (incl. Ausgleich der
Vorjahresergebnisse), der durch Grundgebühr und Verbrauchsgebühr
ausgeglichen werden soll. Dies kann bei den dargestellten Kombinationen
erfolgen.



GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.09.2020

Sitzung 16

Verbrauchsgebühr Verbrauchsgebühr
Grundgebühr ohne Ausgleich mit Ausgleich

Vorjahre Vorjahre

2,51€ 2,70€

2,62€ 2,80€

2,72€ z,go«

2,82€ 3,00€

6,00€

4,70€

3,50€

z,zoi

Bei einer gleichbleibenden Grundgebühr von 2,20€/Monat wird nach beiliegender
Kalkulation eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 3,00€/m3 zur Kostendeckung mit
Ausgleich der Vorjahre benötigt. Damit wird eine Kostenunterdeckung der Jahre
2016 und 2017 in Höhe von 39.099,83 € ausgeglichen.

Mit dem Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen.

Wasserabnehmer sollen angehalten sein, sich wassersparend zu verhalten. Eine
Steuerung des Abnahmeverhaltens kann über die Höhe der Verbrauchsgebühr

erfolgen.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Verbrauchsgebühr ab dem 01.10.2020
auf 3,00€/m3 Zu erhöhen und die Grundgebühr bei 2,20€/Monat beizubehalten.

Eine erneute Kalkulation der Wassergebühren wird im zweijährigen Rhythmus

erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Grundgebühr bleibt unverändert. Aufgrund der Erhöhung der Wassergebühr
erfolgt ein Ausgleich vergangener Jahresverluste im Kalkulationszeitraum in Höhe
von 39.099,83€.

Beschluss (einstimmig)

1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand August

2020 wird zugestimmt.

2. Die Gemeinde Oberried beabsichtigt weiterhin, Gebühren für die

öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung zu erheben.

3. Die Gemeinde Oberried erhebt die Gebühren wie bisher auf der Grundlage

des Bemessungsmaßstabs ,,Frischwassermenge".

4. Bei der Gebührenbemessung wurden die anteiligen Kosten und Erlöse der
Jahre 2020-2022 berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die



GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.09.2020

Sitzung 16

Haushaltsplanansätze des Jahres 2020 und die Finanzplanung der Jahre

2021-2022 zugrunde.

5. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach §

14 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene

Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen. In die

Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung wurden die pagatorischen

(,,echte" mit Auszahlungen verbundene Kosten) Fremdkapitalzinsen

eingerechnet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die

Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

6. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche

in die Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.

7. Im Kalkulationszeitraum 01.10.2020-30.09.2022 erfolgt der Ausgleich der

Vorjahresergebnisse (vgl. Ziffer VI der Kalkulation) in Höhe von
39.099,83€.

8. Die Gebühren für die Wasserversorgung werden die folgt festgesetzt:

a. Die Gebühr für die VVasserversor«gung wird ab dem 01.10.2020 auf

3,00€/m3 festgesetzt.

b. Die Grundgebühr bleibt bei 2,20 €/Monat bestehen.
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Gemeinde Oberried
Kalkulation der Gebühren für die Wasserversorgung
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Internet: http://www.schneider-zajontz.de

Stand August 2020



Schneider & Zajontz

[ Inhaltsverzeichnis 1

Verzeichnis der Abkürzungen

Erläuterungen zur Gebührenkalkulation

Allgemeine Vorbemerkung

Beschlussvorschlag für die Gehührenkalkulation

Seite

III

IV

v

v

Kalkulation der kostendeckenden Gebühren für die Wasserversorgung
(rechnerischer Teil) 1

A Ermittlung des Deckungsbedarfs

B Berechnung der Gebührenhöchstgrenzen

C Ermittlung des Deckungsbedarfs - Grundgebühren -

l Zusammenstellung der laufenden Kosten und Erlöse

II Ermittlung der Abschreibungen

III Ermittlung der Auflösungen der Ertragszuschüsse

IV Ermittlung der Leistungseinheiten

V Ermittlung der Zinsaufwendungen

VI Ermittlung der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen der Vorjahre

2-4

2-4

5-6

7-8

9

10

11

12-13

14

Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt und dad nur im Rahmen des erteilten Aufirags verwendet werdei
Jegliche Vervielfältigung (auch von Auszügen) sowie die Weitergabe an Dritte - mit Ausnahme voi
GenehmigungsbeMrden - ist nur gestattet, wenn wir uns vorher einverstanden erklärt haben.
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r Verzeichnis der Abkürzungen 1

Abs.

AfA

AHK

AN

Aufl.rest

AV

BA

BayVGH

BMF

BStBl.

BVerwG

BW

DL

EW

GA

Gde

GO

GPA

GRZ

HB

KAE

KAG

KStG

KStH

KStR

ND

OVG

PW

RBW

Rdnr.

Sp.

VGH

WG

WVL

Wz

Absatz

Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Anlagenachweis

Auflösungsrest

Anlagevermögen

Bauabschnitt

Bayerische Verwaltungsgerichtshof

Bundesministerium für Finanzen

Bundessteuerblatt

Bundesverwaltungsgericht

Baden-Württemberg

Druckrohrleitung

Einwohnerwert

Grundstücksanschlüsse

Gemeinde

Gemeindeordnung

Gemeindeprüfungsanstalt

Grundflächenzahl

Hochbehälter

Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe
zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kommunalabgabengesetz

Körperschaftssteuergesetz

Körperschaftsteuer-Hinweise

Körperschaftssteuerrichtlinie

Nutzungsdauer

Oberverwaltungsgericht

Pumpwerk

Restbuchwert

Randnummer

Spalte

Verwaltungsgerichtshof

Wassergesetz

Wasserversorgungsleitung

Wasserzähler

Oberried GEB Wasser 01-10-2020bis30-09-2022.xls 28.08.2020 111
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I Erläuterungen zur Gebührenkalkulation ]

I Vorbemerkungen

Die Gemeinde Oberried erhebt nach den §§ 41 und 42 der Wasserversorgungssatzung vom
12.04.l997 (letzte Änderungssatzung vom 16.09.20l9) Benutzungsgebühren in Form von Grund-
und Verbrauchsgebühren.

II Begriff der Grundgebühr

Da das Bereitstellen und das ständige Vorhalten einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung
regelmäßig Vorhaltekosten ("fixe Kosten") verursacht, die vom Umfang der Inanspruchnahme
unabhängig sind, kann neben der Leistungsgebühr eine Grundgebühr erhoben werden.

Unter einer Grundgebühr ist eine Benutzungsgebühr zu verstehen, die für die Inanspruchnahme
der Lieferungs- bzw. Betriebsbereitschaft einer Einrichtung erhoben wird. Mit ihr sollen die durch
das Bereitstellen und ständige Vorhalten der Einrichtung entstehenden verbrauchsunabhängigen
Betriebskosten ganz oder teilweise abgegolten werden, wobei die Aufteilung der Vorhaltekosten
auf die T,eistimgsgebühr und die Grundgebühr aus der Gebührenkalkulation ersichtlich sein muss
(VGH BW, Beschluss vom s.s. 1996 - 2 S 1703/95).

III Kostenbegriff - Vorhaltekosten

Zu den Vorhaltekosten zählen neben der Abschreibung und kalkulatorischen Zinsen insbesondere
auch anteilige Personalkosten der Verwaltung, Arbeitslöhne, Unterhaltungs- und
Instandsetzungskosten sowie Sachbedarf an Postgebühren und Schreibmaterial (BayVGH, Urteil
vom 15.3.l991 - 23 B 90.2230). Daher sind die Vorhaltekosten weiter definiert als die
betriebswirtschaftlichen "fixen Kosten".

Das BverwG geht davon aus, dass Bundesrecht einer Einbeziehung der gesamten Vorhaltekosten
in die Grundgebühren nicht entgegensteht (BVerwG, Beschluss vom 12.8. 1981 - 8 B 20.81 ).
Der VGH München vertritt die Auffassung, dass max. 60 % der Gesamtkosten durch das
Grundgebührenaufkommen gedeckt werden dürfen (BayVGH, U.v. 23.l2.l988, 23 B 86.00886);
diese Auffassung kann -mit Vorsicht- auf die Rechtslage in Baden-Württemberg übertragen
werden.

In der nachfolgenden Kalkulation wird die Höchstgrenze für die Grundgebühren ermittelt.
Danach erfolgt die Betrachtung unter der Prämisse, dass die Grundgebühren in ihrer bisherigen
Höhe beibehalten werden.

Für die laufenden Betriebskosten wurde ein Vorhaltekostenanteil von 50% geschätzt.

Oberried?GEB?Wasser?Ol-10-2020 bis 30-09-2022.xls?28.08.2020 IV



Schneider & Zajontz

r Allgemeine Vorbemerkung 1

Die Gebührenkalkulation ist das Kontrollinstrument für die Gebühren. Sie hat insbesondere

dem Vorteilsprinzip, dem Kostendeckungsgrundsatz und dem Gleichheitsgrundsatz zu
entsprechen. In seiner Rechtsprechung verlangt der VGH, dass jeder Satzung eine
Gebührenkalkulation zu Grunde liegen und der Gemeinderat diese ausdrücklich in seine
Beschlussfassung mit aufnehmen muss. Eine nachträgliche Erstellung erst im Rahmen einer
verwaltungsgerichtlichen Prüfung wird nicht akzeptiert.

Beschlussvorschlag für die Gebührenkalkulation

Über folgende Punkte sollte der Gemeinderat im Rahmen der Satzungsberatung
entscheiden:

1. Der dem Gemeinderat vorgelegten Gebührenkalkulation Stand August 2020 wird
zugestimmt.

2. Die Gemeinde Oberried beabsichtigt, weiterhin Gebühren für die öffentliche Einrichtung
zur Wasserversorgung zu erheben.

3. Die Gemeinde Oberried erhebt die Gebühren wie bisher auf der Grundlage des
Bemessungsmaßstabs "Frischwassermenge".

4. Bei der Gebührenbemessung wurden die anteiligen Kosten und Erlöse der Jahre 2020 -
2022 berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Haushaltsplanansätze des
Jahres 2020 und die Finanzplanung der Jahre 2021-2022 zugrunde.

5. Zu den ansatzföhigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 3 Satz l
Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und
angemessene Abschreibungen. In die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung
wurden die pagatorischen Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Bei der Ertnittlung der
Abschreibungen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

6. Den gebührenföhigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtung, welche in dieb. iyen gebührentamgen tieSamtKOSten der ottentiich
Gebührenkalkulation eingestellt wurden, wird zugestimmt.

7. Im Kalkulationszeitraum Ol.lO.2020 - 30.09.2022 erfo}gt der Ausgleich der
Vorjahresergebnisse (vgl. Ziffer VI der Kalkulation) in Höhe von 39.099,83 €.

Heilbronn, 28.08.2020

(? ?hüt»

Denk

Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)

Baumann

Dipl.-Verwaltungswirtin (FH)
Betriebswirtin (VWA)

Oberried GEB Wasser 01-10-2020 bis 30-09-2022.xls 28.08.2020 v
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Kalkulation der kostendeckenden

Gebühren für die Wasserversorgung
(rechnerischer Teil)

Oberried GEB Wasser?Ol-10-2020 bis 30-09-2022.xls?28.08.2020 1
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A Ermittlung des Deckungsbedarfs

Bezeichnung vgl.
Nr.

01.10.2020 - 30.09.2022
Euro

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahresergebnisse- 611.361

Ausgleich Vorjahresergebnisse Vl 39.100

Dec ku ngs beda rf -mit Ausgleich Vor3ahresergebnisse- 650.461

B Berechnung der Gebührenhöchstgrenzen

Bezeichnung vgl.
Nr.

01 .1 0.2020 - 30.09.2022

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

611.361 €

216.460 ms

GebÜhrensatZ -ohne Ausgleich Vorjahre- (ohne USt.) 2,82 €/m3

Deckungsbedarf -mit Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

650.461 €

216.460 ma

GebÜmensatZ -rnit Ausgleich Vorjahre- (ohne USt) 3,00 €/ma
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A Ermittlung des Deckungsbedarfs

Bezeichnung vgl.
Nr.

01 .1 0.2020 - 30.09.2021

Euro

laufende Kosten

Erlöse

Erlöse aus Grundgebühren

Abschreibungen

Auflösungen

FK-Zinsen

1.1

1.2

c

II

111

v

234.661

-7.238

-19.087

141.464

-67.589

20.250

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahresergebnisse- 302.461

Ausgleich Vorjahresergebnisse Vl 19.550

Deckungsbedarf -mit Ausgleich Vorjahresergebnisse- 322.011

B Berechnung der Gebührenhöchstgrenzen

Bezeichnung vgl.
Nr.

01.10.2020 - 30.09.2021

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

302.461 €

108.230 m"

Gebührensatz -ohne Ausgleich Vorjahre- (ohne USt.) 2,79 €/m3

Deckungsbedarf -mit Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

322.011 €

108.230 ms

Gebührensatz -mit Ausgleich Vorjahre- (ohne USt) 2,97 €/rna
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A Ermittlung des Deckungsbedarfs

Bezeichnung vgl.
Nr.

01.10.2021 - 30.09.2022

Euro

laufende Kosten

Erlöse

Erlöse aus Grundgebühren

Abschreibungen

Auflösungen

FK-Zinsen

1.l

1.2

c

11

111

v

234.949

-7.238

-19.087

143.427

-62.400

19.250

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahresergebnisse- 308.900

Ausgleich Vorjahresergebnisse Vl 19.550

Deck u n gs beda rf -mit Ausgleich Vorjahresergebnisse- 328.450

B Berechnung der Gebührenhöchstgrenzen

Bezeichnung vgl.
Nr.

01.10.2021 - 30.09.2022

Deckungsbedarf -ohne Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

308.900 €

108.230 m"

GebührenSatZ -ohne Ausgleich Vorjahre- (ohne USt.) 2,85 €/m3

Deckungsbedarf -mit Ausgleich Vorjahre-

Leistungseinheiten IV

328.450 €

108.230 ms

Gebührensatz -mit Ausgleich Vorjahre- (ohne USt) 3,03 €/m'
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C Ermittlung des Deckungsbedarfs - Grundgebühren -

v 01.10.2020 - 30.09.2021

Bezeichnung Ziffer

Gesamt-

kosten

Euro

Vorhalte-

kosten

Euro

Betriebs-

kosten

Euro

laufende Kosten (50:50)

Erlöse

Abschreibungen

Auflösungen

1.l

1.2

11

111

234.661

-7.238

141.464

-67.589

117.330

141.464

-67.589

117.330

-7.238

Zwischensumme

Fremdkapitalzinsen v

301 .298

20.250

191.205

20.250

ülO.092

Deckungsbedarf 321.548 211.455 110.092

Deckungsbedarf in % 100% 66% 34%

Höchstgrenze 60% 192.929

l 01.10.2021 -30.09.2022

Bezeichnung Ziffer

Gesamt-

kosten

Euro

Vorhalte-

kosten

Euro

Betriebs-

kosten

Euro

laufende Kosten (50:50)
Erlöse

Abschreibungen

Auflösungen

1.l

1.2

11

111

234.949

-7.238

143.427

-62.400

117.475

143.427

-62.400

117.475

-7.238

Zwischensumme

Fremdkapitalzinsen v

308.738

19.250

198.501

19.250

110.237

Deckungsbedarf 327.988 217.751 110.237

Deckungsbedarf in % 100% 66% 34%

Höchstgrenze 60% 196.793
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C Ermittlung des Deckungsbedarfs - Grundgebühren -

l oq .10.2020 - 30.09.2021

Größe des Wasserzählers -

Nenndurchfluss in Qn -

Dauerdurchfluss }n Q3 %>,
)e
ICrb

=< %i

Anzahl der

Wasser-

zähler

modifizierte

Anzahl der

Wasserzähler

Anteil an den

durch

Grundgebühren zu
deckenden

Vorhaltekosten

monatliche

Gebühren-

höchstgrenze

monatliche

Grundgebühr
(gemäß aktueller

Satzung)

Erlöse durch

Grundgebühren
01.10.2020 -

30.09.2021

€ € / Wasserzähler € / Wasserzähler €

Sp. 1 Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 = Sp. 2 a Sp. 3 Sp. 5 Sp. 6 = Sp.5 / Sp. 3 / 12 Sp. 7 Sp. 8

3/4 Zoll - Qn=2,5 - Q3=4,0 i ,oo 723 723 192.929 22,24 2,20 19.087

Summe 723 723 q92.929 19.087

I oi .10.2021 - 30.09.2022

Größe des Wasserzählers -

Nenndurchfluss in Qn -

Dauerdurchfluss in Q3

l

2,
ze
ClaF:
i< ':

Anzahl der

Wasser-

zähler

modifizierte

Anzahl der

V4asserühler

Anteil an den

durch

Grundgebühren zu
deckenden

Vorhaltekosten

nionatliche

Gebühren-

höchstgrenze

monatliche

Grundgebühr
(gemäß aktueller

Satzung)

Erlöse durch

Grundgebühren
01.10.2021 -

30.09.2022

€ € / Wasserzähler € / Wasserzähler €

Sp. 'l Sp. 2 Sp. 3 Sp. 4 = Sp. 2 ' Sp. 3 Sp. s Sp. 6 = Sp.5 / Sp. 3 / 12 Sp. 7 Sp. 8

3/4 Zoll - Qn=2,5 - Q3=4,0 i ,oo 723 723 196.793 22,68 2,20 19.087

Summe 723 723 196.793 19.087



Schneider & Zajontz

1.I Laufende Kosten 1

2 1

Oberried GEB Wasser 01-10-2020bis30-09-2022.xls 28.08.2020 7

I Zusammenstellung der laufenden Kosten und Erlöse

Nr. It.

Erfolgsplan

Bezeichnung

01.10.2020 -

31.12.2020

€

01.01.2021 -

30.09.2021

€

01.10.2020 -

30.09.2021

€

5.

6.

8.

21.

Materialaufwand

Personalaufwand

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Steuern

19.125

27.013

12.925

o

56.250

81.848

37.500

o

75.375

108.861

50.425

o

Summe 234.661

Nr. It.

Erfolgsplan

Bezeichnung

01.10.2020 -

s"i.'iz.zozo

€

01.01.2021 -

30.09.2021

€

01.10.2020 -

30.09.2021

€

1.

1.

4.

Gebührenerlöse für Vieh auf der Weide

(Weidewasser) ohne gesonderten Wasserzähler

Gebührenerlöse aus Wasserverkauf an die Gemeinde

Kirchzarten

Sonstige betriebliche Erträge

60

500

1 .250

179

1 .500

3.750

238

2.000

5.000

Summe 7.238



Schneider & Zajontz

1.l Laufende Kosten l

r ]

Oberried?GEBWasser 01-10-2020bis30-09-2022.xls 28.ü8.2020 8

l Zusammenstellung der laufenden Kosten und Erlöse

Nr. It.

Erfolgsplan

Bezeichnung

01.10.2021 -

31.12.2021

€

01.01.2022 -

30.09.2022

€

01.10.2021 -

30.09.2022

€

5.

6.

8.

21.

Materialaufwand

Personalaufwand

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Steuern

18.750

27.283

12.500

o

56.250

82.667

37.500

o

75.000

109.949

50.000

o

Summe 234.949

Nr. It.

Erfolgsplan

Bezeichnung

01.10.2021 -

31.12.2021

€

01.01.2022 -

30.09.2022

€

01.10.2021 -

30.09.2022

€

1.

1.

4.

Gebührenerlöse für Vieh auf der Weide

(Weidewasser) ohne gesonderten Wasserzähler

Gebührenerlöse aus Wasserverkauf an die

Gemeinde Kirchzarten

Sonstige betriebliche Erträge

60

500

1 .250

179

1 .500

3.750

238

2.000

5.000

Summe 7.238
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Schneider & Zajontz

Oberried GEB Wasser 01-10-2020 bis 30-09-2022.xls 28.08.2020 11

IV Ermittlung der Leistungseinheiten

Bezeichnung ma Faktor mz

Wasserversorgung normal

Wasserversorgung Schauinsland (unter
Berücksichtigung von Mehrkosten)

Bereitstellungsgebühren

106.100

1 .400

60

ü,o

1,5

0,5

*oe.roo

2.100

30

Zu erwartende Wassermenge 01.10.2020 - 30.09.2021: l08.230i

Zu erwartende Wassermenge 01.10.2021 - 30.09.2022: 108.230



Schneider & Zajontz

l V Ermittlung der Zinsaufwendungen l

r 01.10.2020 - 30.09.2021 1
Die Wasserversorgung unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Steuerpflicht. Steuerpflichtige
Gewinne entstehen hauptsächlich, wenn bei der Festsetzung der Entgelte ;Gebühren) neben den
steuerlich abzugsfähigfö Kredtizinsen auch eine geE+ührenrechtlich ansatzfÖhige, aber
steuerrechtlich nicht abzugsfähige Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt wird.

Wir empfehlen deshalb, bei einer Verzinsung des Eigenkapitals die steuerlichen Auswirkungen
prüfen zu lassen.

Die Gemeinde Oberried hat derzeit keine Gewinnerzielungsabsicht.
Wir haben deshalb in dieser Gebührenkalkulation nur die Fremdkapitalverzinsung berücksichtigt.

FK-Zinsen

Zinsaufwand

Summe FK-Zinsen 01.10.2020 - 31.12.2020 5.250,00 €l

Summe FK-Zinsen 01.01.2021 - 30.09.2021

rSumme FK-Zinsen 01.10.2020 - 30.09.2021

15.000,00 €

20.250,00 €ll

Oberried GEB Wasser 01-10-2020bis30-09-2022.xls 28.08.2020 12



Schneider & Zajontz

P

i V Ermittlung der Zinsaufwendungen ]

r 01.10.2021 - 30.09.2022

Die Wasserversorgung unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Steuerpflicht. Steuerpflichtige
Gewinne entstehen hauptsächlifö, wenn bei der Festsetzung der Entgelte ;Gebühren) neben den
steuerlich abzugsfähigfö Kredtizinsen auch eine gebührenrechtlich ansatzfähige, aber
steuerrechtlich nicht abzugsfähige Verzinsung des Eigenkapitals berücksichtigt wird.

Wir empfehlen deshalb, bei einer Verzinsung des Eigenkapitals die steuerlichen Auswirkungen
prüfen zu lassen.

Die Gemeinde Oberried hat derzeit keine Gewinnerzielungsabsicht.
Wir haben deshalb in dieser Gebührenkalkulation nur die Fremdkapitalverzinsung berücksichtigt.

)

FK-Zinsen

Zinsaufwand

Summe FK-Zinsen 01.10.2021 - 31.12.2021 5.000,00 €l

Summe FK-Zinsen 01.01.2022 - 30.09.2022

ISumme FK-Zinsen 01.10.2021 - 30.09.2022

14.250,00 €l

19.250,00 €l1

Oberried GEB Wasser Cll-10-2020bis30-09-2022.xls 28.08.2020 13
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GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.09.2020

Sitzung 16

TOP 6b Änderung der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde
Oberried zum 01.10.2020

ffiiritiinn
--'a'aH

Die Verwaltung erläutert, dass die Wassergebühren für die Zeit vom 01.10.2020

bis 30.09.2022 neu kalkuliert wurden. Aufgrund der Neukalkulation der
Gebühren ist Änderung der Satzung hinsichtlich der Höhe der Gebühren
notwendig.

Die Verwaltung schlägt die als Anlage zur Beratungsunterlage beigefügte
Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Wassergebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.

Beschluss (einstimmig)

Die Änderung der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde
Oberried vom 13.04.1997 wird als Satzung (vgl. Anlage) beschlossen.



Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald '<,
"V.

Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung
der Gemeinde Oberried (WVS-Änderungssatzung)

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(GemO) und §§ 2, 8, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabegesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberried am 14.10.2020
in öffentlicher Sitzung die Änderung der Satzung über den Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgungsanlagen und die Versorgung der Grundstücke mit
Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 12.04.1997 als Satzung
beschlossen.

§ 1 Gegenstand der Änderung

-> § 42 Verbrauchsgebühren wird wie folgt geändert:

,,§ 42 Verbrauchsgebühren

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43)
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 3,00 €.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler
verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 3,00 €."

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.10.2020 in Kraft.

Oberried, 14.09.2020

Vosberg, Bürgermeister

Wasserversorgungssatzung Seite 1 von 2



Gemeinde Oberried

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser
Satzung gegenüber der Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wasserversorgungssatzung Seite 2 von 2



GEMEINDE OBERRIED

Protokoll

GEMEINDERATSSITZUNG

- öffentlich -

14.ü9.2C)20

Sitzung 16

TOP7 Bauantrag Eckweg 5, hier: Errichtung eines Lagerraums für
Holzpellets

9 ü raa+i innl-
g

Gemeinderat Ewald Zink erklärt sich als Planer des Bauvorhabens für befangen,
rückt daraufhin vom Ratstisch ab und wirkt bei der Beratung und
Beschlussfassung nicht mit.

Die Verwaltung erläutert sodann, dass der Antragsteller die Errichtung eines
Lagerraums für Holzpellets auf dem Grundstück Eckweg 5, Flst. Nr. 3/11 in
Oberried (Ortsteil Zastler), beantragt.

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans

,,Winterhalterhof". In diesem Bebauungsplan sind insbesondere Baufenster

vorgegeben, in denen Bauvorhaben errichtet werden dürfen. Der geplante

Lagerraum würde komplett außerhalb dieses Baufensters liegen. Somit liegt ein

Verstoß gegen die Vorschriften des Bebauungsplans vor. Das Vorhaben ist daher

nur mit einer entsprechenden Befreiung genehmigungsfähig. Die Befreiung kann
durch das Landratsamt nur im Einvernehmen mit der Gemeinde Oberried erteilt

werden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bereits im Oktober 2017 eine

Genehmigung (inklusive der entsprechenden Befreiung) für die Errichtung eines
Doppelcarports mit Unterkellerung, eines offenem Müllbehälterraums, einer

Stützmauer, eines Vordaches und eines weiteren Carports für einen Unimog
(u.a.) erteilt wurde. Auch diese Baukörper wurden außerhalb des Baufensters

genehmigt (vgl. beiliegender Lageplan). Die genannten baulichen Anlagen sind
noch nicht abschließend fertiggestellt.

Der Ortschaftsrat Zastler hat sich in der Zwischenzeit mit dem nun vorliegenden
Bauantrag beschäftigt und beschlossen, dem Gemeinderat zu empfehlen das

erforderliche Einvernehmen zu erteilen. Der Ortschaftsrat hat diesbezüglich
darauf hingewiesen, dass aber darauf geachtet werden müsste, dass das

Vorhaben zeitnah umgesetzt wird. Gleiches gilt für die ebenfalls noch nicht

fertiggestellten, aber bereits genehmigten Bauvorhaben. Wenn möglich sollte

eine entsprechende Frist für die Umsetzung gesetzt werden. Dies ist rechtlich

jedoch nicht möglich. Eine Baugenehmigung erlischt allerdings, wenn nicht

innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung mit der

Bauausführung begonnen oder wenn sie nach diesem Zeitraum ein Jahr

unterbrochen worden ist. Die Frist könnte auf Antrag jeweils bis zu drei Jahren

schriftlich verlängert werden. Nur hier hat die Gemeinde bzw. das Landratsamt

Möglichkeiten um auf eine zeitnahe Umsetzung einzuwirken.
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Insgesamt wird daher vorgeschlagen, das Einvernehmen zu erteilen. Darüber
hinaus wird dem Antragsteller wird mitgeteilt, dass sämtliche Baumaßnahmen
nun zeitnah umgesetzt werden sollen. Ein ggf. eingehender Antrag auf
Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung wird seitens der
Gemeinde nicht unterstützt.

In der anschließenden Diskussion werden insbesondere Fragen bezüglich der
Angrenzeranhörung sowie zur zeitlichen Umsetzung der baulichen Maßnahmen
beantwortet.

Beschluss: 5 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 3 Nein-Stimmen

Das Einvernehmen zum Baugesuch wird erteilt.
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TOP 8 Bauantrag Hai«ptstraßp 58, hier: Erweiterung Hotel mit neuen
Zugängen im UG, Küchenerweiterung im EG, Ruheraum und
Büro im 1. OG

Beratung

Die Verwaltung erläutert, dass die Herren Bernd und Axel Maier
(Schwarzwaldgasthof zum Goldenen Adler) die Erweiterung des Hotels mit neuen
Zugängen im UG, einer Küchenerweiterung im EG sowie einen Ruheraum und ein
Büro im 1. OG auf dem Grundstück Hautstraße 58, Flst.Nr. 124, beantragen.

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans. Die
Zulässigkeit des Bauvorhabens richtet sich nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile). Innerhalb der im

Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach
der Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der

Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren

Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert wird. Die Anforderung an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild

darf nicht beeinträchtigt vverderi.

Der Schwarzwaldgasthof zum Goldenen Adler ist bereits Teil der
Umgebungsbebauung. Die Art der baulichen Nutzung bleibt auch nach der
Erweiterung unverändert, somit kann diesbezüglich das Sich-Einfügen bejaht
werden. Auch hinsichtlich dem Maß der baulichen Nutzung ist die Verwaltung der

Auffassung, dass sich die Erweiterung bzw. der Gesamtkomplex in die

Umgebungsbebauung einfügt.

Die Erteilung des Einvernehmens wird daher empfohlen.

Beschluss (einstimmig)

Das Einvernehmen zum Baugesuch wird erteilt.
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TOP g Bauantrag Geroldstalstraße 1: Neubau einer Gastronomie mit
Natur- und Löschteich und Neubau eines

Haustechnikgebäudes, hier veränderter Ausführung

o &l

g

Die Verwaltung erläutert, dass Herr Martin Hegar, Schmelzplatz 1,
bekanntermaßen den Neubau einer Gastronomie mit Natur- und Löschteich und

Neubau eines Haustechnikgebäudes auf Flst. Nr. 39 beantragt hat. Eine
entsprechende Baugenehmigung wurde bereits erteilt. In seiner Sitzung am 10.
Februar 2020 hatte der Gemeinderat über eine veränderte Ausführung des
genehmigten Bauvorhabens beraten. Das Gremium erteilte damals das
erforderliche Einvernehmen, da die geänderte Ausführung vom Umfang her
hinter der eigentlich genehmigten Fassung zurück blieb. Eine Baugenehmigung
zu den veränderten Ausführungen wurde jedoch nicht erteilt, da die Pläne erneut
geändert werden mussten. Nun ist erwartungsgemäß ein weiterer geänderter
Bauantrag bei der Gemeinde eingegangen. Hier wird insbesondere die Lage des
Technikgebäudes angepasst. Zu einem soll es an einer anderen Stelle errichtet
werden, des Weiteren soll es auf Grund der Hochwassergefahr um 72 cm in die
Höhe versetzt werden. Darüber hinaus wird die Lage des Regenwasserspeichers
leicht verändert.

Aus Sicht der Verwaltung ändert sich an der Beurteilung des Bauvorhabens
dadurch nichts. Daher wird empfohlen das erforderliche Einvernehmen zu
erteilen.

Beschluss (einstimmig)

Das Einvernehmen zum Baugesuch wird erteilt.
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TOP 10 Verschiedenes

Hundeverbot auf dem Jugendzeltplatz

Gemeinderat Martin berichtet, dass auf dem Jugendzeltplatz aktuelle ein Verbot

für das Führen von Hunden gilt. Der Wilhelmitenpfad führt allerdings über den

Jugendzeltplatz. Hundeführer können dann eigentlich diesen Wanderweg an

dieser Stelle nicht nutzen, da der Platzwart streng auf die Einhaltung des

Hundeverbotes achtet. Gemeinderat Martin erkundigt sich danach, ob das

grundsätzliche Verbot in einen Leinenzwang umgewandelt werden kann.

Bürgermeister Vosberg berichtet, dass er dieses Thema bereits auf dem Schirm

hat. Es ist ein Termin mit dem Platzwart ausgemacht, bei dem auch dieses

Thema besprochen werden soll.

Radweg entlang der L126

Gemeinderat Jautz erläutert in diesem Zusammenhang, dass immer mehr

Fahrradfahrer die L126 nutzen. Aus Sicherheitsgründen wäre aus seiner Sicht zu

überlegen, ob der Wanderweg/Wilhelmitenpfad entlang der L126 nicht als

Fahrradweg ertüchtigt werden könnte. Auch der Vorsitzende kann sich das
grundsätzlich vorstellen. Er sichert daher Überprüfung zu.

Wegewart als 450€-Jobber

Gemeinderat Jautz erinnert zunächst an die starken Regenfälle im August dieses

Jahres. Danach sah es auf den Wegen und Straßen verehrend aus. Er schlägt vor

hierfür einen Wegewart im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung

einzustellen, der bereits im Vorfeld dafür sorgt, dass beispielsweise die Bachläufe

frei von Hindernissen sind und die Wassermassen aufgenommen werden können.

Herr Vosberg berichtet, dass er die Auffassung von Herrn Jautz teilt und gerne

für den Kernort und den Ortsteil Zastler jemanden einstellen würde. Wenn sich

dies bewährt, könnte er sich vorstellen auch eine zweite Person einzustellen.

Wasserentnahmen währpnd der Straßenbaumaßnahme zwischen Kernort

und Ortsteil Zastler

Gemeinderat Schneider weist darauf hin, dass viele Bürger sich über die

Entnahme von Wasser aus der gemeindlichen Wasserversorgung durch die

bauausführende Firma gewundert hätten. Bürgermeister Vosberg bestätigt, dass
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dies selbstverständlich abgestimmt war. Für die Straßenbauarbeiten, die
letztendlich auch im Sinne der Gemeinde sind, wird verständlicher Weise Wasser

benötigt.

Jahresabschlüsse

Gemeinderat Albert Rees erkundigt sich danach, welche Jahresabschlüsse nun
noch fehlen würden. Rechnungsamtsleiterin Gudrun Leimroth erläutert, dass der

Abschluss des Ursulinenhofs 2018, die Eröffnungsbilanzen der Eigenbetriebe

2019 sowie die Gemeindeeröffnungsbilanz noch fehlen.
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TOP 11 Frageviertelstunde

Parken im Wald

Herr Bäuerle erkundigt sich danach warum in der jüngsten Vergangenheit die

Polizei offenbar Fotos von im Wald parkenden Autos macht und diese zur

Anzeige bringen würde. Bisher sei dies nie ein Problem gewesen. Der Vorsitzende
Herr Vosberg erläutert, dass das Parken im Wald eigentlich schon seit jeher

verboten ist. Die deutliche Zunahme der Waldbrandgefahr sowie die Tatsache,
dass auf Grund der Corona-Pandemie immer mehr Menschen in den Wald

drängen, wird nun verstärkt kontrolliert.

Schaffung eines Parkplatzes im Wald

t-lerr Ketterer schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass im Wald ein offizieller

Parkplatz angelegt werden sollte um die eben beschriebene Problematik zu lösen.
Herr Vosberg erwidert, dass bisher kein geeigneter bzw. realisierbarer Standort

gefunden werden konnte.
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